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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Die im Vorjahr lancierte Volksinitiative der SVP zur Verteilung der von der Nationalbank
nicht mehr benötigten Währungsreserven oder deren Erträge wurde Ende Oktober mit
126 000 Unterschriften eingereicht. Sie verlangt, dass diese in vollem Umfang auf den
Ausgleichsfonds der AHV zu übertragen sind und lässt damit keinen Raum für die
Gründung einer Solidaritätsstiftung. Die CVP-Fraktion hatte im März im Nationalrat
eine neue Idee in die Diskussion eingebracht: mit einer Motion verlangte sie, dass ein
Drittel des Erlöses aus dem Verkauf der gesamten Goldbestände, d.h. nahezu der ganze
für die Solidaritätsstiftung vorgesehene Betrag (der Verkaufserlös von 425 der 500 Mio t
Gold) an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wird. Damit
würde, so lautete die Begründung der CVP, der an sich unterstützenswerten aber vagen
und dem Volk schwer vermittelbaren Idee einer Solidaritätsstiftung ein konkreter Inhalt
gegeben. Bei der Behandlung der Motion im Nationalrat in der Herbstsession, als die
Botschaft des Bundesrates zur Solidaritätsstiftung bereits vorlag, verteidigte die CVP
ihre Idee nur noch lauwarm. Der Vorstoss wurde mit 72:38 Stimmen abgelehnt. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.10.2000
HANS HIRTER

Die Auseinandersetzung um die Verwendung der nicht mehr für die Währungspolitik
benötigten Goldbestände der Nationalbank ging im Berichtsjahr weiter. Der Bundesrat
veröffentlichte im Februar seine Position zu der im Vorjahr von der SVP eingereichten
Volksinitiative für eine Zuweisung aller Erträge aus dem Verkauf der nicht mehr
benötigten Goldreserven an die AHV. Er empfahl sie zur Ablehnung, da dadurch nicht
nur die Solidaritätsstiftung verhindert würde, sondern auch der Bund und die Kantone
auf unbefristete Zeit hinaus ein Anrecht auf diese Mittel verlören. Ein aus SP-Politikern
gebildetes Komitee lancierte schliesslich noch eine zweite Volksinitiative. Diese will
nicht die überflüssigen Goldreserven, sondern den jährlichen Reingewinn der
Nationalbank (abzüglich einer Mia Fr. pro Jahr für die Kantone) in den AHV-
Ausgleichsfonds einfliessen lassen. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.02.2001
HANS HIRTER

Am 22. September lehnte das Volk sowohl die SVP-Initiative als auch den
Gegenvorschlag mit knappen Mehrheiten von 52,4% resp. 51,8% ab. Das Ständemehr
war von beiden Vorlagen deutlich verfehlt worden. Die SVP-Initiative hatte in der
Nordostschweiz und im Tessin am meisten Unterstützung gefunden, die Variante mit
der Solidaritätsstiftung wurde in Basel-Stadt (56%), Jura, Neuenburg, sowie hauchdünn
in Bern, Zürich und Luzern angenommen. Die nicht mehr relevante Stichfrage ging
knapp zugunsten der Solidaritätsstiftung aus. Die nach dem Urnengang durchgeführte
Meinungsumfrage (Vox-Analyse) ergab, dass das wichtigste, allerdings nicht das einzige
Motiv für die Ablehnung des Gegenvorschlags die darin enthaltene Solidaritätsstiftung
gewesen war. Diese war nur von den unter 40jährigen und den Personen mit
Hochschulabschluss mehrheitlich gutgeheissen worden. Während die Sympathisanten
der FDP und der CVP gespalten waren, folgten diejenigen der SP und der SVP
weitgehend den Parolen ihrer Parteien; das vom Gewerkschaftsbund und einem Teil der
SP propagierte doppelte Ja hatte nur ein gutes Viertel der SP-Anhängerschaft zu
überzeugen vermocht. Die Befragung ergab nur wenige Hinweise auf die gewünschte
Verwendung der Nationalbankgelder. Am ehesten schien eine Aufteilung auf
verschiedene Bereiche mehrheitsfähig zu sein, wobei der Verwendungszweck
Schuldenabbau deutlich weniger Sympathien genoss als die Zuweisung an die AHV, an
das Bildungswesen oder an die Kantone.

Volksinitiative „Überschüssige Goldreserven in den AHV-Fonds“ 
Abstimmung vom 22. September 2002

Beteiligung: 45,2%
Ja: 984 058 (47,6%) / 6 Kantone
Nein: 1 085 072 (52,4%) / 14 6/2 Kantone

Parolen: 

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.09.2002
HANS HIRTER
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– Ja: SVP, SD, FPS; SGB
– Nein: SP (3*), FDP, CVP, GP, LP, EVP, EDU, CSP; economiesuisse, SGV, CNG.
– Stimmfreigabe: SBV
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Zusammen mit diesen Vorschlägen für die Verwendung der Gelder aus dem Goldverkauf
empfahl der Bundesrat die Ablehnung der Volksinitiative „Nationalbankgewinne für die
AHV“. Er konzentrierte sich bei seiner Ablehnung auf zwei Argumente: Die normalen
Nationalbankgewinne zur verfassungsmässigen Finanzierungsquelle für die
Altersversicherung zu erklären, würde die Unabhängigkeit der Nationalbank in ihren
geld- und währungspolitischen Entscheiden in Frage stellen, und die zu erwartenden
Beträge wären ohnehin viel zu gering für eine gesunde längerfristige Absicherung der
AHV. Die SP und die SVP protestierten umgehend gegen die Anträge der Regierung und
forderten die Ausschüttung eines grossen Anteils der Goldfondserträge und der
normalen Nationalbankgewinne an die AHV. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.08.2003
HANS HIRTER

Nach dem Entscheid über die Verwendung der überschüssigen Währungsreserven der
Nationalbank nahm das Parlament auch zur Volksinitiative „Nationalbankgewinne für
die AHV“ (sogenannte Kosa-Initiative) Stellung. Diese im Vorjahr eingereichte Initiative
befasst sich mit der Verteilung der zukünftigen Nationalbankgewinne. Die WAK-NR
schloss sich zwar der bundesrätlichen Ablehnungsempfehlung an, beantragte aber
einen Gegenvorschlag. Dieser sah vor, dass die Kantone nur noch die Hälfte des
jährlichen Reingewinns der Nationalbank erhalten (statt wie bisher zwei Drittel, oder
wie von der Initiative verlangt, den fixen Betrag von einer Mia Fr.) und die andere Hälfte
an die AHV geht. Der Basler Sozialdemokrat Rechsteiner als Vertreter der Initianten gab
zu Beginn der Debatte bekannt, dass bei Annahme des Gegenvorschlags die
Volksinitiative zurückgezogen würde. Die Fronten waren dieselben wir bei der
vorherigen Debatte über die Verwendung der überschüssigen Goldreserven der
Nationalbank: SVP und SP waren für den Gegenvorschlag, FDP und CVP lehnten diesen,
und selbstverständlich auch die Volksinitiative, zusammen mit dem Bundesrat ab. Die
Grünen gesellten sich diesmal zur Koalition von SVP und SP, welche ihren
Gegenvorschlag mit 95 zu 69 Stimmen durchbrachte. Der Ständerat folgte den
Argumenten des Bundesrats und lehnte sowohl die Volksinitiative als auch den
Gegenvorschlag des Nationalrats deutlich ab. In der ersten Runde der
Differenzbereinigung hielt die grosse Kammer mit 106 zu 72 Stimmen an ihrem
Gegenvorschlag fest. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.12.2004
HANS HIRTER

Das Parlament empfahl die Volksinitiative „Nationalbankgewinne für die AHV“ (so
genannte Kosa-Initiative) ohne direkten Gegenvorschlag zur Ablehnung. Der Ständerat
bekräftigte in der ersten Runde der Differenzbereinigung seine Ablehnung des im
Vorjahr vom Nationalrat beschlossenen Gegenvorschlags, der den Kantonen nur die
Hälfte (statt wie bisher zwei Drittel oder wie in der Initiative vorgeschlagen eine
Fixsumme von einer Mia Fr.) des zukünftigen Reinertrags der Nationalbank zusprechen
und den Bundesanteil analog zur Initiative mit einer Zweckbindung zugunsten der AHV
versehen wollte. Die kleine Kammer stimmte zudem einer Fristverlängerung für die
Behandlung der Initiative zu. Der Nationalrat gewährte diese Fristverlängerung
ebenfalls. Nachdem beide Kammern die Einzahlung des Bundesanteils von 7 Mia Fr. aus
den Goldverkäufen der Nationalbank in den AHV-Fonds im Sinne eines indirekten
Gegenvorschlags akzeptiert hatten, sprach sich in der Wintersession dann auch der
Nationalrat für eine Ablehnung der Volksinitiative ohne direkten Gegenvorschlag aus.
Für die Kosa-Initiative setzten sich nur die SP und die GP ein. Sie sahen als einzige in
der Verpflichtung der Nationalbank, dauerhaft die AHV mitzufinanzieren, keine Gefahr
für eine unabhängige Notenbankpolitik. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER
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Die Fronten verliefen sehr klar. SP, GP, EVP, CSP, SD sowie die Gewerkschaften
unterstützten das Volksbegehren. Obwohl die SP die Initiative nicht selbst lanciert
hatte, sondern bloss ihr angehörende oder nahe stehende Personen, deklarierte sie sie
zu einem wichtigen Parteianliegen. Während der Abstimmungskampagne führte die SP
ins Feld, dass mit diesem Zuschuss die AHV noch auf mindestens ein Jahrzehnt hinaus
ohne Beitrags- oder Mehrwertsteuererhöhung und ohne Leistungskürzungen sicher
finanziert werden könnte. Die bürgerlichen Parteien, die Nationalbank und die
Unternehmerverbände waren ebenso geschlossen gegen die Volksinitiative. Sie
argumentierten, dass die angestrebte Zusatzfinanzierung der AHV mit den
Nationalbankgewinnen nicht sicher sei, da diese Gewinne grossen Schwankungen
unterliegen, und dass die infolge des demographischen Wandels entstehenden
Probleme mit dieser Zusatzfianzierung nicht gelöst, sondern nur verschoben würden.
Zudem käme die Nationalbank mit der Erwartung einer möglichst hohen
Gewinnablieferung an die AHV unter unzulässigen politischen Druck, was sowohl für die
Erfüllung ihrer Aufgabe einer inflationsfreien Geldversorgung als auch für den Ruf den
Finanzplatzes Schweiz negativ wäre. Letzteres wäre umso mehr der Fall, als in keinem
anderen Land die Gewinne der Nationalbank zweckgebunden sind. Gegen die Initiative
wandten sich auch die Kantonsregierungen, welche Mindereinnahmen in der Höhe von
jährlich rund 660 Mio Fr. befürchten mussten. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2006
HANS HIRTER

Am 24. September entschieden Volk und Stände über die Volksinitiative
„Nationalbankgewinne für die AHV“ (KOSA-Initiative). Diese verlangte die Zuweisung
der ordentlichen Jahresgewinne der SNB (minus eines Gewinnanteils von einer Mia Fr.
an die Kantone) an die AHV. 

Die Initiative wurde mit einem Nein-Stimmenanteil von 58,3% abgelehnt. Das Ergebnis
fiel damit wesentlich klarer aus, als Meinungsumfragen, welche noch einen Monat vor
dem Abstimmungstag die Befürworter in Front sahen, hatten erwarten lassen.
Zustimmende Mehrheiten ergaben sich nur in den Kantonen Basel-Stadt, Genf und
Tessin.

Abstimmung vom 24. September 2006

Beteiligung: 48,8%
Ja: 973 831 (41,7%) / 2 ½ Stände
Nein: 1 359 514 (58,3%) / 20 ½ Stände

Parolen:
– Ja: SP, GP, EVP (1*), SD, CSP; SGB, Travail Suisse.
– Nein: SVP, FDP, CVP, LP, EDU, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV, Arbeitgeberverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2006
HANS HIRTER

Gemäss Vox-Analyse hatten Personen aus dem linken Lager der Initiative weit
überdurchschnittlich stark zugestimmt. Trotz des grossen Engagements der SP legten
allerdings nur zwei von drei ihrer Sympathisanten ein Ja in die Urne. Bei den
bürgerlichen Wählern kam die Forderung bei den SVP-Anhängern bedeutend besser an
als beim Freisinn (30% resp. 15% Ja-Stimmen). Neben Linken stimmten Frauen, ältere
Personen und Stimmende aus niedrigen Einkommensschichten überdurchschnittlich
oft zu. Das Hauptargument für die Zustimmung war gemäss der Repräsentativbefragung
die Sorge um die finanzielle Lage der AHV. Bei den Gegnern waren die
Ablehnungsgründe vielfältiger; die Angst um die Unabhängigkeit der Politik der
Nationalbank spielte dabei eine untergeordnete Rolle. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.11.2006
HANS HIRTER
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Oktober verabschiedete der Bundesrat seine Botschaften zu den beiden
Volksinitiativen der CVP. Dabei sprach sich die Landesregierung für eine Annahme der
Volksinitiative „Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe“ aus. Von der
sogenannten “Heiratsstrafe“ waren noch rund 80'000 Ehepaare betroffen, vor allem
wohlhabende Doppelverdiener ohne Kinder sowie Rentnerpaare ab einem mittleren
Pensionseinkommen. Dies lag daran, dass diese Paare aufgrund der gemeinsamen
Veranlagung in eine höhere Progressionsstufe gelangten als Konkubinatspaare. Die
Volksinitiative wandte sich jedoch nicht nur gegen die “Heiratsstrafe“ auf Stufe der
direkten Bundessteuern, sondern auch bezüglich der AHV-Renten. Der Bundesrat
stellte klar, dass er sich nur im steuerlichen Bereich in der Pflicht sah, da er nur dort
eine Diskriminierung ausmachte. Die Benachteiligung in Bezug auf die Rentenhöhe
konnte nach Ansicht der Landesregierung nicht isoliert betrachtet werden. Im
Gegensatz zu den Initianten, die in Steuersachen ein Ehegatten-Splitting bevorzugten,
liess der Bundesrat das Modell, das zur Anwendung kommen würde, noch offen.
Hingegen widersetzte sich der Bundesrat (BRG 13.084) der zweiten familienpolitischen
Volksinitiative der CVP. Das Begehren, das den Titel „Familien stärken! – Steuerfreie
Kinder- und Ausbildungszulagen“ trug, verlangte die generelle steuerliche Freistellung
von Kinder- und Ausbildungszulagen. Der Bundesrat wies darauf hin, dass rund die
Hälfte der Haushalte mit Kindern aufgrund des Abzugs für die Fremdbetreuung und des
Elterntarifs keine direkte Bundessteuer bezahlten. Ebenso befürchtete die Regierung,
dass vor allem Haushalte mit höheren Einkommen am stärksten von der Regelung
profitieren würden. Die Steuerausfälle wurden auf Bundesebene jährlich auf 200 und
bei den Kantons- und Gemeindesteuern auf 760 Millionen Franken beziffert. Die
Landesregierung empfahl dem Parlament neben der Ablehnung, dieser Initiative keinen
Gegenvorschlag gegenüber zu stellen. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.10.2013
LAURENT BERNHARD

Im März gab die Bundeskanzlei bekannt, dass die eidgenössische Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“ mit
110'000 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen war. Das von der EVP, der SP, den
Grünen, der CSP, dem SGB sowie dem Verein Christnet lancierte Begehren forderte auf
Bundesebene die Einführung einer zwanzigprozentigen Erbschaftssteuer ab einem
Vermögen von zwei Millionen Franken. Zwei Drittel der Erträge sollten dem
Ausgleichsfonds der AHV und ein Drittel den Kantonen zukommen. Im Juni
veröffentlichte der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ein von ihm in Auftrag
gegebenes Rechtsgutachten, das zum Schluss kam, dass die Volksinitiative den
Grundsatz der Einheit der Materie verletzte. Der SGV forderte das Parlament auf, den
Initiativtext für ungültig zu erklären. Für Kontroversen sorgte auch die im Initiativtext
verankerte Rückwirkungsklausel, die besagte, dass im Falle einer Annahme der Vorlage
Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem Nachlass zuzurechnen waren. Im September
gab der Bundesrat bekannt, dass er sich der Einführung einer nationalen
Erbschaftssteuer widersetzte. In der im Dezember vorgelegten Botschaft meldete die
Landesregierung vor allem Bedenken bezüglich der föderalistischen Kompetenzordnung
an. Der Bundesrat sprach sich entschieden gegen einen Eingriff in die Steuerhoheit und
in das Steuersubstrat der Kantone aus. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
LAURENT BERNHARD

Indirekte Steuern

Die Initiative der Grünen «Für eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit
besteuern» lehnte der Bundesrat ohne Gegenvorschlag ab. Er bezeichnete die
Stossrichtung zwar als richtig, der wachsende Finanzierungsbedarf der Sozialwerke
verbiete es aber, den Ertrag einer Energiesteuer für eine Reduktion der Lohnprozente
zu verwenden. Dafür versprach der Bundesrat, die Grundlagen für eine Steuerreform
rascher als bisher vorgesehen, nämlich noch 1998 zu erarbeiten, damit das Parlament
die Beratung wie vom Nationalrat gewünscht nach der Jahrhundertwende aufnehmen
könne. Die Grünen warfen der Landesregierung "Etikettenschwindel" vor und
kritisierten, ihr gehe es nur um die Beschaffung neuer Staatsfinanzen.

Diese Initiative ist der eine Teil der Tandeminitiative, deren anderer Teil ein flexibles
Rentenalter ab 62 fordert. Mit einer Abgabe auf nicht erneuerbare Energien und auf
Strom soll die Herabsetzung des Rentenalters finanziert sowie die weitgehende

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.12.1997
EVA MÜLLER
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Ablösung der Lohnprozente erreicht werden, die den Faktor Arbeit heute übermässig
belasten. Die Energiesteuer könnte gemäss den Initianten innert 30 Jahren CHF 20 Mrd.
pro Jahr für die Sozialversicherungen einbringen, gleichzeitig könnte so der
Energiekonsum um fast die Hälfte gesenkt werden. 12

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, die Volksinitiative der GP „Für eine
gesicherte AHV – Energie statt Arbeit besteuern“ Volk und Ständen mit der
Empfehlung auf Verwerfung und ohne Gegenentwurf zur Abstimmung zu unterbreiten.
Er begrüsste zwar grundsätzlich sowohl die Stossrichtung einer mittel- bis
längerfristigen steuerlichen Belastung der Energie als auch die wirtschafts- und
beschäftigungspolitischen Impulse einer solchen Kursänderung, aus finanzpolitischen
Gründen und wegen der geforderten Senkung der Sozialversicherungsbeiträge stimmte
er dem Vorschlag jedoch nicht zu. Als Alternative stellte er eine Botschaft zur
ökologischen Steuerreform bis spätestens 2001 in Aussicht. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.05.1998
URS BEER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

En mai, le Conseil fédéral a transmis aux Chambres son message relatif à l'initiative
populaire des Verts «Pour garantir l'AVS – taxer l'énergie et non le travail!», déposée en
1996. Il a approuvé l'idée d'imposer davantage l'énergie à moyen et à long terme, mais a
estimé l'initiative inacceptable du point de vue de la politique budgétaire. Le
gouvernement a jugé inopportun d'abaisser l'âge de la retraite en taxant l'énergie, car
cela entraînerait une augmentation des coûts des assurances sociales, ce qui
aggraverait leurs problèmes de financement. Néanmoins, il a estimé que les effets
économiques d'une taxe sur l'énergie introduite progressivement seraient supportables
pour l'économie. A long terme, il a même supposé que l'initiative populaire aurait une
influence positive sur la croissance économique et sur l'emploi. Toutefois, le constat
global restant négatif, le Conseil fédéral a proposé de rejeter l'initiative populaire sans
contre-projet. 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.05.1998
LAURE DUPRAZ

Lancée en 1994 par les Verts, l’initiative "Pour garantir l’AVS, taxer l’énergie et non le
travail" visait à diminuer la consommation énergétique et à transférer la fiscalité du
travail vers l’énergie afin de diminuer les charges sociales. Elle jetait à nouveau, suite au
rejet des taxes énergétiques en septembre de l’année précédente, les bases d’une
refonte écologique du système fiscal. L’initiative avait été déposée en "tandem" avec
celle "Pour une retraite à la carte dès 62 ans". Celles-ci constituaient une réaction au
relèvement de la retraite des femmes à 64 ans. Prévue à ses débuts pour financer l’âge
de la retraite, la priorité de l’initiative "Pour garantir l’AVS, taxer l’énergie et non le
travail" devenait caduque compte tenu du refus populaire à l’initiative "Pour une
retraite à la carte dès 62 ans". Toutefois, grâce à la liberté que laissait le libellé de
l’article constitutionnel – assurer le financement partiel ou total des assurances
sociales –, les Verts ont précisé que les produits de la taxe pouvaient servir d’autres
affectations comme par exemple la réduction des primes de l’assurance maladie. En cas
d’acceptation, le texte sollicitait le parlement pour qu’il précise à quelles assurances
sociales le produit de la taxe devait être destiné. La taxation porterait sur les énergies
fossiles (pétrole, carburants, gaz, charbon, uranium), mais aussi sur l’énergie produite
par les centrales hydrauliques dont la capacité dépasse un mégawatt. L’initiative ne
fixait pas le montant de la taxe, mais précisait qu’il devait augmenter progressivement
et de manière prévisible, afin que les entreprises puissent s’y adapter. Le seul parti
gouvernemental à soutenir cette initiative a été le Parti socialiste.

A cette nouvelle proposition de taxation, les opposants à l’initiative, à savoir les trois
partis gouvernementaux, faisaient remarquer que le souverain suisse avait, 14 mois
auparavant, rejeté la taxe d’incitation, l’initiative solaire et son contre-projet. Selon
eux, si le principe de réforme restait valable, l’initiative aurait dû être retirée. Ceci
d’autant plus qu’à leurs yeux, elle était contradictoire : si la taxe remplit un de ses deux
objectifs – réduire la consommation d’énergie en la renchérissant – son produit
diminuera et par conséquent, pour qu’elle puisse continuer à financer les assurances
sociales (qui tendent à croître), il faudra constamment augmenter son taux. Le Conseil

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.12.2001
PHILIPPE BERCLAZ
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fédéral et le parlement partageaient l’objectif de forger une fiscalité verte pour
remplacer le régime qui arriverait à échéance en 2006, mais pas dans les termes de
l’initiative qu’ils considéraient comme vidée de son sens suite à l’échec le 26 novembre
2000 de l’initiative "Pour une retraite à la carte". C’est par 119 voix contre 65 au
National et par 36 voix sans opposition aux Etats que le parlement recommandait le
rejet. Toujours au sujet de la question de la réforme fiscale écologique, le Conseil
fédéral a promis de rendre un rapport pour fin 2003, dans lequel la question d’une
éventuelle introduction de la taxe sur le CO2 serait évoquée. 

Le refus très net à 77,1% confirmait le vote de septembre 2000 et l’opposition des
votants à toute nouveauté sur le plan de la politique énergétique. L’analyse Vox de la
votation, menée sur une base d’enquêtes représentatives, a relevé que les marqueurs
sociaux (l’âge, la position sociale ainsi que le revenu familial) n’ont eu aucune influence.
A l’identique, aucune différence régionale n’a pu être constatée : ni entre la Suisse
alémanique et romande, ni entre les régions de montagne et de plaine. L’analyse
montrait aussi que de nombreux votants avaient une mauvaise connaissance du sujet
(rapport à l’AVS). La perception s’est dès lors rétrécie à la seule problématique des
aspects financiers et des charges fiscales, entraînant par voie de conséquence une
réaction de défense contre de nouveaux impôts et un renchérissement de l’énergie.

Votation du 2 décembre 2001

Participation : 37,8%
Oui: 397'747(22,9%) / 0 canton
Non: 1'342'001(77,1%) / 20 6/2 cantons

– Oui: PS, Verts, PEP; CSC, USS.
– Non: PDC, PRD, UDC, PL, PdT, PdL, DS, UDF, Lega; Economiesuisse, USAM. 15

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Anderer Ansicht waren die Sozialdemokraten und Gewerkschaften. Wie bereits 1989
angekündigt, lancierten SP und SGB eine gemeinsame Volksinitiative «zum Ausbau von
AHV und IV». Grundidee dieses Volksbegehrens ist es, die Gewichte von der zweiten
Säule (BVG) zur ersten Säule (AHV/IV) hin zu verschieben, ohne gleich zur Volkspension
überzugehen. Die heute auf die Existenzsicherung ausgerichtete AHV soll für sich allein
und ohne die berufliche Vorsorge den Hauptbeitrag zur wirtschaftlichen
Unabhängigkeit auf der Basis der gewohnten Lebenshaltung leisten.

Die weiteren Schwerpunkte der Initiative sind: Aufstockung aller AHV/IV-Renten unter
besonderer Berücksichtigung der niederen Einkommen, geschlechts- und
zivilstandsunabhängige Renten, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften sowie
Rentenalter 62 für Frauen und Männer. Die zweite Säule würde um das reduziert, was
der Ausbau der ersten erbringt. Ausdrücklich in der Verfassung verankern will die
Initiative die Freizügigkeit beim Wechsel einer Pensionskasse.

Nach Auffassung der Initianten würden sich die Ausgaben für die erste Säule um 7,5
auf 29,9 Mia. Fr. erhöhen. Bund und Kantone sollten davon 25 anstatt wie heute 20%
übernehmen, und der gemeinsame Beitrag von Arbeitnehmern und Arbeitgebern würde
sich um 1,6 auf 11,2 Lohnprozente erhöhen. Die Einsparungen bei der zweiten Säule
wurden auf mindestens 2,3 Mia. Fr. beziffert. Diese Zahlen wollten allerdings die
Vertreter der Pensionskassen nicht gelten lassen, und sie sagten der Initiative schon vor
deren Lancierung den Kampf an.

Die PdA, die in der vorbereitenden Expertengruppe mitgearbeitet hatte, wurde aus dem
Initiativkomitee wieder 'ausgeladen', da es, so der neue SP-Präsident Bodenmann, hier
um die Profilierung einer politischen Bewegung gehe, und er den Eindruck habe, dass
die PdA ohnehin von der Bildfläche verschwinden werde. 16

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.01.1990
MARIANNE BENTELI
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Der Christlichnationale Gewerkschaftsbund lancierte im Januar 1966 eine Initiative zur
Revision von Art. 34 quater BV, die einerseits die jährliche Anpassung der AHV- und IV-
Renten an die Teuerung sowie an die Entwicklung des Volkseinkommens postulierte
und als Ausgangspunkt gleich eine Erhöhung der Renten um einen Drittel vorsah,
anderseits die Arbeitgeber zur Einrichtung paritätischer Zusatzversicherungen mit
Freizügigkeitsgarantie verpflichten wollte; das Begehren wurde im August mit 169'399
Unterschriften eingereicht. 
Dieser Vorstoss legte mit seiner Forderung nach einer Indexrente, ja nach einer
sogenannten dynamischen Rente – bei der über den Teuerungsausgleich hinaus eine
Anpassung an die Zunahme des Sozialprodukts gewährt wird –, sowie mit seiner
Annäherung an das System der Volkspension nach nordischem Muster den Akzent auf
eine Strukturreform.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.01.1966
PETER GILG

Spitzenverbänden sowie der Schweizerische Gewerkschaftsbund lehnten die CNG-
Initiative ab. Ein Obligatorium der zweiten Säule wurde für kaum durchführbar gehalten.
Der Gewerkschaftsbund wertete die Initiative als einen «Bremsklotz», weil vor ihrem
Rückzug oder ihrer Verwerfung ein Entscheid über die 7. AHV-Revision unmöglich sei;
zudem wurde der Vorrang der kollektiven Selbsthilfe vor dem staatlichen Eingriff
betont. Diese rein negative Haltung wurde freilich nicht von allen Gewerkschaftern
verstanden. Der «Beobachter» verlangte in aller Form einen Gegenvorschlag. Nach dem
parlamentarischen Entscheid über die 7. Revision wurde die Initiative zurückgezogen.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1968
FRIEDRICH KÜLLING

Auparavant, l'exécutif et le législatif s'étaient occupés d'un autre aspect de l'AVS, à
savoir l'âge donnant droit à ses prestations, suite à une initiative déposée en 1975 par
les POCH et le PSA. Dans son message du 21 mars, le gouvernement propose au
parlement d'inviter le peuple et les cantons à rejeter l'initiative sans lui opposer de
contre-projet. Cela notamment parce que son application entraînerait une
augmentation des cotisations des assurés et employeurs d'un tiers environ ou une
réduction d'un quart des prestations. En outre, l'initiative ne permet pas de combattre
efficacement le chômage. Pour les initiateurs, et en particulier pour leur représentant,
W. Carobbio (psa, TI), cette argumentation, reprise en juin lors du débat du Conseil
national par le conseiller fédéral Hürlimann, tombe à faux. En effet, d'une part, la
réduction de l'âge de la retraite, sans être une panacée, aurait certainement des effets
positifs sur le marché du travail; d'autre part, le financement de cet abaissement
pourrait parfaitement se faire sans toucher aux cotisations ni aux prestations, en
recourant à une augmentation des subventions de la Confédération. Préférant l'examen
futur d'un système de retraite flexible, promis par le chef du DFI qui s'est référé au
postulat de Gabriellé Nanchen (ps, VS) déposé en 1973, la majorité du Conseil suivit les
recommandations de l'exécutif. La chambre des cantons fit de même à fin septembre, à
l'unanimité et sans débat. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.03.1977
DANIEL SÜRI

Le souverain s'est également prononcé sur l'initiative constitutionnelle déposée en
1975 déjà par les Organisations progressistes suisses (POCH) et le Parti socialiste
autonome tessinois (PSA) demandant que la limite d'âge donnant droit aux rentes de
l'AVS soit abaissée . Pour mener sa campagne, l'extrême-gauche s'est trouvée bien
isolée. Seuls le Parti suisse du travail, de même que les socialistes tessinois et
jurassiens ont soutenu l'initiative. En revanche, le PSS et l'USS, tout comme les
formations bourgeoises l'ont vivement combattue lui préférant de loin le principe de
l'introduction progressive de la retraite dite flexible. C'est donc sans surprise que cette
initiative a été massivement repoussée (80% non) par le peuple. Le relatif succès
remporté respectivement à Genève (36,7% oui) et au Tessin (45,7% oui) s'explique par
le fait que dans le canton romand le PdT possède une solide audience et que dans lès
vallées tessinoises l'ensemble de la gauche soutenait cette revendication. 18

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1978
JEAN-FRÉDÉRIC GERBER
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Aux yeux de l'Union syndicale suisse (USS), la question d'un abaissement généralisé de
l'âge de la rente AVS reste toutefois une alternative à l'introduction d'un âge flexible de
la retraite. Aussi a-t-elle organisé un vaste sondage auprès de ses membres afin de
déterminer la voie à suivre. Les résultats ont montré que dans leur grande majorité les
syndiqués restaient favorables à l'abaissement de l'âge de la retraite]. Les Organisations
progressistes de Suisse (POCH) n'ont pas attendu le résultat de la consultation pour
lancer une initiative «visant à abaisser à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les
femmes l'âge donnant droit à la rente AVS». Le texte tient toutefois compte de la
possible introduction de la retraite flexible. A l'appui de leur initiative, les POCH ont
invoqué l'idée que le progrès technique et l'accélération des cadences épuisaient
prématurément les travailleurs. Selon les initiants, l'augmentation subséquente des
primes ne devrait pas dépasser 0.6 à 0.7% des salaires, les employeurs contribuant
pour une part identique. Le lancement de cette initiative a soulevé un tollé de
récriminations tant du côté du patronat que de la part des alliés traditionnels ou
occasionnels des POCH. Le rapprochement avec une initiative similaire lancée par les
mêmes organisations progressistes en 1974, et rejetée en votation populaire quatre ans
plus tard, n'a pas manqué d'être fait. L'ensemble du monde politique a fustigé l'attitude
des protagonistes, qualifiant leur action d'électoraliste. 19

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.08.1981
RENÉ KNÜSEL

Parallèlement à ces travaux, les Organisations progressistes (POCH) ont fait campagne
pour leur initiative en vue de l'abaissement, cette fois «à 62 ans pour les hommes et à
60 ans pour les femmes», de l'âge donnant droit à la rente AVS. Après que les Parti du
Travail (PdT), Parti socialiste autonome (PSA) et Parti socialiste ouvrier (PSO) eurent
apporté leur soutien, le succès de la récolte de signatures semblait acquis en fin
d'année. Par ailleurs, une étude prospective a avancé l'hypothèse que si les conditions
de croissance actuelles se maintenaient, une augmentation du taux de cotisation de
l'AVS ne serait pas nécessaire pendant les soixante prochaines années. Tandis que le
PdT se félicitait à ce propos de l'«extrême solidité du premier pilier», l'USS faisait
observer que le chiffre de 2% de croissance annuelle des salaires réels lui semblait trop
optimiste. 20

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.06.1982
CHRISTIAN MEUWLY

Dans son message relatif à l'initiative populaire des POCH, laquelle vise à abaisser à 62
ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant droit à la retraite,
l'exécutif invoque avant tout des motivations de nature financière pour recommander
le rejet de celle-ci sans lui opposer de contre-projet. En effet, la concrétisation de
cette proposition entraînerait des charges supplémentaires, jugées inacceptables, pour
les pouvoirs publics, les salariés et l'économie nationale, ainsi que des modifications
dans d'autres branches de notre sécurité sociale, à la défaveur de certaines catégories
d'assurés. De même, la prétendue rigidité de la formule des initiants accentuerait les
effets négatifs de la structure des âges sur les comptes de l'AVS et les difficultés sur le
front de l'emploi, principalement pour les jeunes. Quant à ses aspects humains, un
système de retraite anticipée schématique et unilatéral ne correspondrait pas à un
besoin général. Les associations patronales se sont estimées satisfaites de cet
argumentaire. Elles ont toutefois regretté que le Conseil fédéral ait manqué l'occasion
de tirer la 10e révision de son néant, en se soustrayant à la formulation d'une
alternative. De leur côté, les syndicats ont condamné le caractère par trop partisan de
ce message et le refus catégorique du gouvernement d'entrer en matière sur le terrain
des auteurs de l'initiative. L'USS a notamment relevé que la position gouvernementale
signifiait le rejet de toute forme d'abaissement de l'âge de la retraite et même de la
retraite à la carte, si celles-ci entraînaient de nouvelles dépenses pour l'assurance. 21

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.06.1985
SYLVIE PELLATON

Les Chambres fédérales ont clairement dit non à l'initiative populaire déposée par les
Organisations progressistes (POCH) et appuyée par le Parti du travail et le Parti
socialiste ouvrier demandant un abaissement à 62 ans pour les hommes et à 60 ans
pour les femmes de l'âge donnant droit à la rente AVS. Au cours des délibérations, tant
au Conseil national qu'au Conseil des Etats, les intervenants n'ont cessé de rappeler
que l'augmentation du nombre des rentiers et la baisse correspondante du nombre des
cotisants voulues par l'initiative entraîneraient pour l'AVS un surcroît de charges de
plusieurs milliards par année, dont le financement exigerait des majorations de primes
et des contributions supplémentaires de la part des pouvoirs publics. Mais les
opposants n'ont pas non plus manqué de faire ressortir la contradiction entre
l'initiative et l'espérance de vie plus élevée, montrant ainsi que l'adoption d'une limite
d'âge plus basse, mais figée, empêcherait l'instauration d'une limite d'âge flexible.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.10.1986
STÉPHANE HOFMANN
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Quant aux partisans de ladite initiative, ils ont rappelé que l'abaissement de l'âge de la
retraite demeurait un souhait pour ceux qui, parmi la population active, sont soumis à
des conditions de travail pénibles et à un perpétuel processus d'adaptation aux
nouvelles technologies. Et la conseillère nationale A. Fetz (poch, BS) de terminer le
plaidoyer en faveur de l'initiative en indiquant que si cette dernière ne pouvait à elle
seule être un remède au chômage, elle n'en demeurerait pas moins une contribution
efficace. Mais, en complète opposition avec la volonté des initiants, l'avis a prévalu que,
pour résoudre les futurs problèmes de l'AVS, liés à l'évolution démographique, il fallait
plutôt relever l'âge de la retraite des femmes au même niveau que celui des hommes. 22

Suivant les recommandations du Conseil fédéral et des Chambres, le peuple a rejeté
l'initiative lancée par les Organisations progressistes (POCH) demandant qu'en
l'espace de trois ans l'âge ouvrant le droit à la rente AVS soit abaissé à 62 ans pour les
hommes et à 60 ans pour les femmes. Soutenue par le Parti du travail et le Parti
socialiste ouvrier, l'initiative précisait en outre que cet âge pouvait être ultérieurement
abaissé par voie législative, mais qu'il ne pouvait être relevé. En effet, les initiants
proposaient que l'âge donnant droit aux rentes soit atteint en deux étapes. La première
fixant la limite à 62 ans pour les hommes et 60 pour les femmes, la seconde devant
établir l'égalité entre homme et femme. Au cours du débat qui a précédé le scrutin
populaire, partisans et adversaires de l'abaissement de l'âge de la retraite ont tour à
tour invoqué des motifs d'ordre démographique, financier, économique et social pour
étayer leur argumentation.

Les opposants ont estimé que les conséquences financières de cette requête populaire
n'étaient supportables ni pour les salariés ni pour l'économie et pas davantage pour les
pouvoirs publics. L'acceptation de cette initiative aurait entraîné, selon le Conseil
fédéral, des dépenses supplémentaires de l'ordre de 2,1 milliards de francs par an.
Comme les initiants excluaient toute possibilité d'abaisser le montant des rentes, il en
aurait résulté, toujours selon les estimations du gouvernement, une augmentation des
prélèvements sur les salaires de 1,55% ainsi qu'un accroissement de la charge de la
Confédération et des cantons de 295 millions de francs. L'initiative aurait également eu
des répercussions d'ordre financier sur d'autres branches de la sécurité sociale,
notamment sur le régime des prestations complémentaires à l'AVS et sur la prévoyance
professionnelle. A propos du financement, les initiants ont tenu à rappeler que les
contributions de la Confédération avaient été réduites de 25 à 20% lors de la 9e
révision de l'AVS et ont suggéré que l'accroissement de la charge des pouvoirs publics
soit compensé par une diminution des dépenses militaires afin de n'entraîner aucune
augmentation des cotisations salariales. 
L'inexorable vieillissement de la population, conjugué à une espérance de vie en
constante augmentation, a permis aux opposants de présenter l'initiative comme
dangereuse pour le financement futur de l'AVS. En effet, l'évolution démographique de
la Suisse entraîne une détérioration du rapport entre cotisants et rentiers. Une baisse
de l'âge donnant droit à la rente constituerait à leurs yeux une mise en danger de la
sécurité sociale. Autre argument brandi par les opposants, la menace que fait peser
l'initiative sur la 10e révision de l'AVS.

L'aspect social et humain de l'âge de la retraite a également servi d'argument pour les
partisans comme pour les adversaires de l'initiative. Pour les premiers cités, un
abaissement de l'âge de la retraite permet une réelle amélioration de la qualité de la
vie, répond à une nécessité sociale et s'appuie sur un réel désir de nombreux salariés.
Quant aux seconds, ils ont souligné que, face à une espérance de vie toujours plus
longue, de nombreux travailleurs redoutent un retrait prématuré de la vie
professionnelle, signe pour eux d'une mise au ban de la société. 

Initiative visant à abaisser l'âge donnant droit à la rente AVS. Votation du 12 juin 1988
Participation: 42,0%
Non: 1 153 540 (64,9%) / 21 cantons 
Oui: 624 390 (35,1%) / 2 cantons (TI, JU)

Mots d'ordre:
Non: PRD, PDC, UDC, PLS, AdI, PEP, PES, AN, PA; Vorort, UCAP, USAM, USP, Assoc. suisse
des employés.
Oui: PSS, POCH, PST, Alliance verte; USS, CSCS, Confédération romande du travail.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.06.1988
STÉPHANE HOFMANN
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L'analyse Vox réalisée à l'issue du scrutin a démontré que le souverain avait rejeté
l'initiative en raison des risques financiers qu'elle aurait pu entraîner. Pour les
opposants, la Suisse n'est pas assez riche pour supporter un accroissement du nombre
des personnes jouissant des rentes AVS. Toujours selon cette analyse, le déséquilibre
croissant entre le nombre de cotisants et celui des bénéficiaires des rentes a
également constitué un motif de rejet. La minorité qui s'est dégagée des urnes et les
motifs qui ont incité les votants à rejeter l'initiative, permettent cependant d'avancer
l'hypothèse suivant laquelle un relèvement de l'âge de la retraite serait mal perçue par
une large part de la population. Ce résultat peut conforter la position du Conseil
fédéral qui, malgré les pressions des milieux économiques, a refusé de procéder à un
relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes dans son programme pour la 10'
révision de l'AVS. 23

Die ersten Vorstösse dazu kamen aus den Reihen der Linken. Im Frühjahr diskutierte
eine Arbeitsgruppe der SP und der Gewerkschaften die Lancierung von zwei parallelen
Volksinitiativen, welche zugleich den Schutz der Umwelt und die AHV-Renten
entscheidend verbessern sollten. Kernstück der Idee war die Einführung einer
«Umweltumlage», die auf ökologisch und gesundheitlich gefährlichen Produkten
erhoben würde und der AHV zugute käme. Durch die Zusatzeinnahmen für die AHV
könnten die Beiträge an die 2. Säule und deren übermassige Kapitalbildung reduziert
werden. Der Gedanke einer Öko-Steuer wurde aber – da selbst in den eigenen Reihen
nicht unumstritten und im jetzigen Zeitpunkt politisch nicht durchsetzbar – wieder
fallengelassen. 24

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.05.1989
MARIANNE BENTELI

Ebenfalls im September kündigte die PdA an, dass sie im Frühjahr 1990 eine neue
Initiative "für eine zeitgemässe Volkspension" zu lancieren gedenke, die durch eine
Verdoppelung der niedrigsten Bezüge alle Alters- und IV-Renten auf ein "würdigeres
Niveau" anheben möchte. Auch sie will aber auf eine gänzliche Aufhebung der 2. Säule
verzichten. 25

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.09.1989
MARIANNE BENTELI

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) und die SP reichten mit 118'264 gültigen
Unterschriften ihre Volksinitiative «zum Ausbau von AHV und IV» ein, die zum Ziel hat,
AHV und IV weitgehend existenzsichernd zu gestalten. Die Pensionskassen sollten
dagegen abgebaut werden und deutlicher als heute die Funktion einer
Zusatzversicherung erhalten. Gleichzeitig wollen die Initianten die Gleichstellung von
Mann und Frau erreichen und die heutige Ehepaarrente durch eine Einzelrente
(Splitting) ersetzen. 26

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.07.1991
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat empfahl der Bundesversammlung, die 1991 eingereichte Volksinitiative
der SP und des SGB "zum Ausbau von AHV und IV" ohne Gegenvorschlag abzulehnen.
Er erachtete die Folgekosten dieser Initiative, die eine wesentliche Verschiebung von
der 2. Säule (BVG) zur 1. Säule (AHV/IV/EL) anstrebt, für finanziell nicht verantwortbar.
Die zuständige Ständeratskommission schloss sich dieser Sicht der Dinge an. 27

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.05.1993
MARIANNE BENTELI

Die 1990 von der SP und dem SGB eingereichte Volksinitiative "zum Ausbau von AHV
und IV" wurde vom Parlament, weil sie als zu weitreichend erachtet wurde, klar und
ohne lange Diskussionen abgelehnt. Da diese Initiative primär die Frage der
Finanzierung von AHV und IV angeht, zielt sie eigentlich auf die 11. AHV-Revision ab,
welche sich vorrangig mit diesem Problemkreis befassen wird. Die Initiative verlangt
eine Gewichtskorrektur zwischen erster und zweiter Säule, eine existenzsichernde
Rente, eine Vorruhestandsregelung ab 62 Jahren bei ungekürzter Rente, volle
Freizügigkeit beim Pensionskassenwechsel sowie eine Mindestbeteiligung des Bundes
an der AHV von 25 Prozent. 28

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI
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Um den Vorwurf abzuwenden, mit dem Referendum auch die Errungenschaften der 10.
AHV-Revision zu gefährden, lancierten CNG und SGB mit Unterstützung der SP eine
Volksinitiative "für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters"
("Auffanginitiative"), mit welcher die Betreuungsgutschriften, das Rentensplitting und
die vorteilhaftere Rentenformel gerettet werden sollen. Nach den Vorstellungen der
Initianten könnte das Parlament nach Annahme der Initiative umgehend in einer
Sondersession die unbestrittenen Neuerungen der 10. AHV-Revision wieder aufnehmen
und in Kraft setzen. 29

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.11.1994
MARIANNE BENTELI

Im Nachgang an den Beschluss des Parlaments, das Rentenalter der Frauen bereits bei
der 10. AHV-Revision in zwei Schritten auf 64 Jahre zu erhöhen, lancierten der
Schweizerische Kaufmännische Verband (SKV) und die Grüne Partei der Schweiz drei
Volksinitiativen, die sich, inspiriert von der "Ausbau-Initiative" von SP und SGB,
ebenfalls auf die 11. AHV-Revision beziehen. Sowohl SKV (Initiative "für eine
Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung des Rentenalters der Frauen") wie GP
(Initiative "für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann") fordern eine
Vorruhestandsregelung mit voller Pension für Männer und Frauen ab 62 Jahren. In einer
Parallelinitiative machen die Grünen Angaben über die Finanzierung der Mehrkosten;
diese Mittel sollen mit einer Steuer auf nicht erneuerbarer Energie beschafft werden
(Initiative "für eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit besteuern"). 30

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 03.11.1994
MARIANNE BENTELI

Die 1990 von SP und SGB eingereichte Volksinitiative "zum Ausbau von AHV und IV",
welche eine Verlagerung von der 2. Säule (Pensionskasse) auf die 1. Säule (AHV) und die
Einführung einer Vorruhestandsregelung ab 62 Jahren verlangte, wurde von Volk und
Ständen klar abgelehnt. Die stärkste Zustimmung fand die Vorlage im den Kanton Tessin
mit über 43% der Stimmen, gefolgt von den Kantonen der Romandie, die - mit
Ausnahme des Wallis - einen Ja-Anteil von über 30% aufwiesen. Die geringste
Unterstützung - mit deutlich weniger als 20% der Stimmen - wurde in den beiden
Appenzell und in Unterwalden registriert. Das gesamthaft negative Ergebnis war im
Vorfeld der Abstimmung allgemein erwartet worden. Auch wenn, wie die Vox-Analyse zu
diesem Urnengang zeigte, eine Mehrheit der Stimmenden der Meinung war, dass mit 62
eine Pensionierung ohne materielle Einbusse möglich sein sollte, überwogen doch die
finanzpolitischen Bedenken gegenüber dieser Lösung.

Volksinitiative "zum Ausbau von AHV und IV"
Abstimmung vom 25. Juni 1995
Beteiligung: 40,3%
Nein: 1'307'302 (73,4%) / 20 6/2 Stände
Ja: 499'266 (27,6%) / 0 Stände

Parolen:
- Nein: FDP, CVP, SVP, LP, LdU, EVP, FP, SD, EDU; Vorort, SGV, SBV,
Pensionskassenverbände
- Ja: SP, GP (1*), PdA; SGB
Stimmfreigabe: Lega; CNG

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 31

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.06.1995
MARIANNE BENTELI

Die Zustimmung fiel einem Teil der Stimmberechtigten auch deshalb relativ leicht, weil
sie sich erhoffen konnten, dass - unter Beibehaltung der Vorteile für die Frauen - die
Frage des Rentenalters durch die von der SP und den Gewerkschaften lancierte
Volksinitiative "für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters", welche
kurz vor der Volksabstimmung mit 105'947 gültigen Unterschriften zustande kam, noch
einmal beurteilt werden kann. 32

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.09.1995
MARIANNE BENTELI
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SGB und SP beschlossen, die Volksinitiative "für eine Flexibilisierung der AHV - Gegen
die Erhöhung des Rentenalters für Frauen" des Schweizerischen Kaufmännischen
Vereins zu unterstützen, da diese Initiative ihrer Ansicht nach die Weichen für die 11.
AHV-Revision in die richtige Richtung stellt. Weil sie andere Vorstellungen von Umwelt-
und Energieabgaben haben, verzichteten sie hingegen auf eine Unterstützung der
Doppelinitiative der Grünen ("für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann"
und "für eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit besteuern"). 33

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.11.1995
MARIANNE BENTELI

Die 1994 vom Schweizerischen Kaufmännischen Verein lancierte Volksinitiative "für eine
Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen" wurde mit
143'405 gültigen Stimmen eingereicht. Die beiden Volksinitiativen der Grünen, die
Initiative "für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Mann und Frau" und die Initiative "für
eine gesicherte AHV - Energie statt Arbeit besteuern" kamen, wenn auch etwas
knapper, mit 116'636 resp. 113'153 gültigen Unterschriften ebenfalls zustande. 34

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.11.1996
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, die Volksinitiative der Gewerkschaften SGB
und CNG "für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters" Volk und
Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Er begründete seinen Beschluss mit dem
Wunsch, längerfristig die vollständige Gleichstellung der Geschlechter beim Rentenalter
im Rahmen eines flexibilisierten Systems zu erreichen sowie mit den hohen Kosten,
welche mit der Beibehaltung des Rentenalters 65/62 verbunden wären. Die Initiative
bezweckt, die mit der 10. AHV-Revision beschlossene Erhöhung des Rentenalters der
Frauen auf 64/65 Jahre bis zum Inkrafttreten der 11. AHV-Revision auszusetzen. 35

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.01.1997
MARIANNE BENTELI

Der Schweizerische Kaufmännische Verein hatte Mitte Mai 1996 eine Volksinitiative "für
eine Flexibilisierung der AHV - gegen eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen"
eingereicht. Zehn Tage darauf waren die Grünen mit ihrem Begehren für ein flexibles
Rentenalter ab 62 für Frau und Mann gefolgt - gekoppelt mit einer zweiten Initiative,
welche die Einführung einer Energiesteuer zur Mitfinanzierung der Sozialwerke
fordert. Beide Volksbegehren verlangen die Einführung einer Ruhestandsrente in der
AHV. Danach sollen Frauen wie Männer ab dem 62. Altersjahr eine ungekürzte
Altersrente beziehen können, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit aufgeben oder - im Fall
der SKV-Initiative - nur noch ein Erwerbseinkommen unter dem Anderthalbfachen der
Mindestrente erzielen. Mitte Dezember lehnte der Bundesrat in seiner Botschaft an die
Räte beide Initiativen ohne Gegenvorschlag ab, obgleich ihm die eidgenössische
AHV/IV-Kommission - wenn auch nur sehr knapp - eine Annahme der Initiativen
empfohlen hatte. Die Landesregierung argumentierte, dass die Ruhestandsrente ab
Alter 62 tendenziell zu einer allgemeinen Senkung des Rentenalters mit erheblichen
Kostenfolgen führen würde. Er schätzte die Mehrbelastung der Sozialwerke auf netto
1,6 Mia. Fr.: Mehrkosten von 2,46 Mia. Fr. bei der AHV stünden Einsparungen von 490
Mio. Fr. bei der IV und 365 Mio. Fr. bei der ALV gegenüber. 36

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.12.1997
MARIANNE BENTELI

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates beantragte
dem Rat überraschend mit 12 zu 9 Stimmen Annahme der Initiative. In der
Plenumsdebatte zeigte sich aber rasch, dass die befürwortende Kommissionsmehrheit
einer fast geschlossenen Allianz der bürgerlichen Parteien gegenüber stand. Als
Hauptargument führten diese an, die Initiative würde die an und für sich schon
schwierige finanzielle Lage der AHV zusätzlich massiv belasten; ferner setze die den
Frauen mit der 10. AHV-Revision zugestandene Gleichstellung in den Rechten auch eine
solche bei den Pflichten voraus. Demgegenüber wiesen die Vertreter und
Vertreterinnen der links-grünen Parlamentsminderheit auf die Folgen der
Heraufsetzung des Rentenalters der Frauen für den Arbeitsmarkt hin. Bundesrätin
Dreifuss appellierte einmal mehr an das Parlament, Lösungen für eine flexible
Pensionsaltersregelung zu finden. Mit 111 zu 72 Stimmen empfahl der Nationalrat Volk
und Ständen die Ablehnung der Initiative. Auch im Ständerat hatte die Initiative der
Gewerkschaften keine Chancen. Als Gegenargumente wurden auch hier die Kosten und
die finanzielle Lage der AHV vorgebracht. 37

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.12.1997
MARIANNE BENTELI
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Auch zur Volksinitiative der Grünen ”für eine gesicherte AHV – Energie statt Arbeit
besteuern” will der Bundesrat keinen Gegenvorschlag vorlegen. Das Begehren verlangt
in erster Linie die Einführung einer Energieabgabe, um damit die Herabsetzung des
Rentenalters zu finanzieren und die Sozialversicherungsbeiträge zu senken. Die
Landesregierung machte keine Einwände gegen eine Energiesteuer geltend, kritisierte
aber die zu weit gehende Zweckbindung der Abgabe, die sie als massive Beschränkung
des zukünftigen finanzpolitischen Spielraumes erachtete. 38

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.05.1998
MARIANNE BENTELI

Die Volksinitiative der SP und der Gewerkschaften ”für die 10. AHV-Revision ohne
Erhöhung des Rentenalters” wurde in der Volksabstimmung vom 27. September mit
58% Neinstimmen verworfen. Angenommen wurde sie nur von den welschen Kantonen
Waadt, Neuenburg, Genf, Jura und Freiburg (sehr knapp) sowie dem Tessin. Die
Initianten wollten mit dem Begehren einen Teil der 10. AHV-Revision, nämlich die
schrittweise Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 64 Jahre, vom Volk an der Urne
korrigieren lassen. Sie argumentierten, dass sich im Juni 1995 bei der Abstimmung zur
10. AHV-Revision ein grosser Teil der Stimmenden in einer Zwickmühle befunden habe:
ein Ja zum fortschrittlichen Paket (Splitting und Erziehungsgutschrift) habe zwingend
auch eine Zustimmung zum heftig umstrittenen höheren Rentenalter für die Frauen
bedeutet. Die Gegner taten dies als ”Rosinenpickerei” ab und führten vor allem die
Finanzen ins Feld: Die Beibehaltung des Rentenalters 62 für die Frauen würde die AHV
jedes Jahr mindestens 700 Mio. Fr. kosten. Bundesrätin Dreifuss, vor ihrer Wahl in den
Bundesrat als Gewerkschafterin entschiedene Kämpferin gegen die Erhöhung des
Frauenrentenalters, zeigte sich nach der Abstimmung erfreut über das klare Ergebnis,
äusserte aber gleichzeitig auch ihre Besorgnis über die starken regionalen Unterschiede
mit Ja-Stimmenanteilen zwischen 23 und 68%.

Abstimmung vom 27. September 1998

Beteiligung: 51,6%
Nein: 1'347'139 (58%) / 17 6/2 Stände
Ja: 973'966 (42%) / 5 Stände

Parolen:
– Nein: CVP, FDP, SVP, LP, FP, SD, EDU, KVP; SGV, Arbeitgeber, Vorort, SBV;
Schweizerischer Senioren- und Rentnerverband (SSRV).
– Ja: SP, GP, LdU, EVP, CSP, Lega, PdA; SGB, CNG, VSA; SAJV. 39

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.09.1998
MARIANNE BENTELI

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs zeigte, dass das Resultat vor allem auf die relativ
homogene Haltung der Sympathisanten der bürgerlichen Bundesratsparteien
zurückzuführen war, welche die Initiative zu 75% ablehnten (CVP 77%, FDP 73%, SVP
75%). Die Anhänger der SP stimmten zu 59% dem Begehren zu, die Mitglieder der
Gewerkschaften hingegen nur mit 51%. Mit 46% Ja lehnten die Frauen die Vorlage
weniger deutlich ab als die Männer (36%). Zu dem höheren Ja-Stimmenanteil der
Frauen trugen vor allem die Frauen der Romandie bei; sie sprachen sich zu 65% für das
Begehren aus. Die Deutschschweizer Frauen (39% Ja) unterstützten dagegen die
Vorlage nicht signifikant besser als die Männer. 40

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.09.1998
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat hatte dem Parlament zu Ende des Vorjahres beantragt, sowohl die
Volksinitiative des Schweiz. Kaufmännischen Verbandes und der Angestelltenverbände
”für eine Flexibilisierung der AHV – gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen”
als auch jene der Grünen Partei ”für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und
Mann” Volk und Ständen ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Die
vorberatende Kommission des Nationalrates sprach sich ganz knapp – mit
Stichentscheid ihres Präsidenten (Rechsteiner, sp, SG) – für Annahme der beiden
Initiativen aus. Sie argumentierte, das Rentenalter 65 entspreche nicht mehr der
gelebten Wirtschaftsrealität; heute stehe jeder Fünfte – freiwillig oder zwangsweise –
schon vor dem gesetzlichen Rentenalter nicht mehr im Erwerbsleben. Das Plenum sah
das anders. Zwar wurde die Notwendigkeit einer flexiblen Pensionierung breit
unterstützt, aus finanziellen Gründen wurde eine faktische Herabsetzung des
Rentenalters auf 62 Jahre aber als nicht machbar erachtet. Mit 104 zu 72 bzw. 106 zu 71
Stimmen empfahl der Nationalrat die Initiativen zur Ablehnung. Nach kurzer Diskussion
folgte ihm der Ständerat und verwarf die Volksbegehren mit 32 resp. 31 zu 3 Stimmen. 41

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Ende Oktober reichte die SVP ihre Volksinitiative „Überschüssige Goldreserven in den
AHV-Fonds“ mit 125'372 gültigen Unterschriften ein. Die Initiative verlangt, dass die
Erträge aus den 1'300 Tonnen Gold, welche die Nationalbank für ihre Geld- und
Währungspolitik nicht mehr benötigt, der AHV zugute kommen. Laut SVP stünden bei
der Annahme der Initiative der AHV Goldreserven von rund CHF 20 Mrd. zur Verfügung;
daraus liesse sich ein jährlicher Erlös von CHF 1,5 bis 2 Mrd. erzielen. Der Bundesrat
möchte 500 Tonnen Gold für die Solidaritätsstiftung reservieren und die restlichen 800
Tonnen vorerst alternativ für den Schuldenabbau oder für eine Bildungsinitiative
einsetzen. Später sollen seiner Auffassung nach mit den Erträgen Härten aus der 11.
AHV-Revision abgefedert werden. 42

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.10.2000
MARIANNE BENTELI

Im Nachgang zur 10. AHV-Revision, wo im Gegenzug zum Rentensplitting sowie den
Betreuungs- und Erziehungsgutschriften das ordentliche Rentenalter der Frauen von
62 auf 64 Jahre angehoben worden war, hatten einerseits der Schweizerische
Kaufmännische Verein (SKV) und die Angestelltenverbände, andererseits die Grüne
Partei je eine Volksinitiative mit dem Ziel eingereicht, diese Erhöhung rückgängig zu
machen resp. sowohl Frauen wie Männern das flexible Rentenalter ab 62 Jahren ohne
finanzielle Einbusse zu ermöglichen. Bundesrat und Parlament hatten 1998 sowohl die
Initiative „für eine Flexibilisierung der AHV – gegen die Erhöhung des Rentenalters der
Frauen“ (SKV und Angestelltenverbände) wie auch jene der Grünen („für ein flexibles
Rentenalter ab 62 für Frau und Mann“) ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfohlen.

In den Wochen vor der Volksabstimmung über diese beiden Initiativen, welche am 26.
November stattfand, wurde mit den gleichen Argumenten wie schon im Parlament
gefochten. Das bürgerliche Komitee gegen die AHV-Initiativen, dem 156 eidgenössische
Parlamentarierinnen und Parlamentarier angehörten, warnte vor den „verheerenden
finanziellen Folgen für die Zukunft dieses Sozialwerks“. Die Befürworter erklärten
dagegen, die von den Bürgerlichen beschworenen Katastrophenszenarien seien auf
dem Hintergrund der Konjunkturflaute der letzten Jahre zu sehen; der wirtschaftliche
Wiederaufschwung habe bereits im Vorjahr zu einem bedeutend besseren
Rechnungsabschluss geführt als erwartet, und für das laufende Jahr seien bereits
wieder schwarze Zahlen absehbar. Eine flexible Ruhestandsrente ab 62 Jahren
entspreche den Realitäten des Arbeitsmarktes, da heute jede fünfte Person über 60
freiwillig oder gezwungenermassen aus dem Erwerbsleben ausscheidet; es sei ein Akt
der Solidarität der Einkommensstärkeren und Gesunden mit den Schlechtergestellten
und könne finanziell verkraftet werden. Nach Ansicht von BR Dreifuss waren in diesem
Zahlenstreit die Annahmen der Gegner zu pessimistisch, weil sie die Sparanstrengungen
der 11. AHV-Revision nicht berücksichtigten, jene der Befürworter jedoch insofern zu
optimistisch, als sie auf der momentanen konjunkturellen Erholung basierten sowie auf
Sparmassnahmen, die das Parlament noch gar nicht beschlossen habe.

Abstimmung vom 26. November 2000

Volksinitiative „für eine Flexibilisierung der AHV – gegen die Erhöhung des
Rentenalters der Frauen“

Beteiligung: 41,7%
Ja: 756'337 (39,5%) / 6 Stände
Nein: 1'159'794 (60,5%) / 14 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, EVP, CSP, GP, Lega; SGB, CNG, VSA.
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, SD, EDU, FPS, KVP; Economiesuisse, SGV, SBV. 

Volksinitiative „für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann“

Beteiligung: 42,0%
Ja: 885'772 (46,0%) / 7 Stände
Nein:1'038'985 (54,0%) 13 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, EVP, CSP, GP, Lega; SGB, CNG, VSA.
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, SD, EDU, FPS, KVP; Economiesuisse, SGV, SBV. 43

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.11.2000
MARIANNE BENTELI
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Angesichts der geschlossenen bürgerlichen Opposition erreichten die beiden Initiativen
mit 39,5% (SKV) resp. 46,0% (GP) Ja-Stimmen einen Achtungserfolg. Die Initiative der
GP wurde von sämtlichen Kantonen der Romandie und dem Tessin angenommen, bei
jener des SKV stellte sich der Kanton Wallis auf die ablehnende Seite der
Deutschschweiz. Das relativ knappe Nein der Initiative der GP werteten sowohl die
Gewinner als auch die Verlierer als Signal für eine Flexibilisierung des Rentenalters.
Allerdings waren sich die Kontrahenten weiterhin nicht einig über den Weg: die
bürgerlichen Parteien verlangten nach wie vor eine kostenneutrale Lösung, das links-
grüne Lager eine sozialverträgliche. Der Bundesrat zeigte sich besorgt über den erneut
zu Tage getretenen „Röstigraben“ in sozialpolitischen Fragen. 44

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.11.2000
MARIANNE BENTELI

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs zeigte ein altbekanntes Muster. Eine Mehrheit der
Befragten hätte sich zwar gerne für eine Flexibilisierung des Rentenalters
ausgesprochen und die Erhöhung des Rentenalters der Frauen rückgängig gemacht,
lehnte die Initiativen jedoch ab, weil die Kostenfrage ungelöst schien. Unklar blieb auch
nach dieser Untersuchung, weshalb die Flexibilisierungsinitiative des Kaufmännischen
Vereins mit 39,5% Ja klar schlechter abschnitt als jene der Grünen mit 46%
Zustimmung. Es wurde vermutet, dass letztlich der eindeutigere Titel den Ausschlag
gegeben hatte, resp. der Vorschlag der Grünen, auch nur eine vorgezogene Teilrente
beziehen zu können. Insgesamt nahmen Stimmende aus der lateinischen Schweiz sowie
Bürgerinnen und Bürger mit einer links-grünen politischen Ausrichtung die Initiativen
deutlich an. Deutschschweizer und Bürgerliche, Rechtskonservative sowie Stimmende
ohne Parteiaffinität verwarfen sie hingegen. Personen im Rentenalter lehnten sie
überdurchschnittlich ab. 45

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.11.2000
MARIANNE BENTELI

Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) beschloss
einstimmig die Lancierung einer Volksinitiative „Für ein flexibles AHV-Alter“, welche
eine Pensionierung ab 62 Altersjahren ohne Rentenkürzung ermöglichen will, wenn eine
Erwerbstätigkeit aufgegeben wird. Möglich soll auch ein schrittweiser Altersrücktritt
sein. Die Delegierten sprachen sich weiter dafür aus, dass bei hohen Einkommen die
Frührente gekürzt werden kann. Grenzwert soll ein Lohn von mehr als dem
Anderthalbfachen des maximalen rentenbildenden AHV-Einkommens sein (dieses
beträgt zur Zeit CHF 116'100). Die vorgezogene Rente könnten auch in Teilzeit
berufstätige Personen und aus der Arbeitslosenversicherung ausgesteuerte
beanspruchen. Ein Antrag der SGB-Frauenkommission, die Frührente nicht an eine
Erwerbstätigkeit zu knüpfen, wurde abgelehnt. Die Mehrkosten sollen durch eine
Erhöhung der Lohnabgaben gedeckt werden. Im Initiativkomitee nahm auch alt
Bundesrätin Dreifuss Einsitz. 46

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.05.2005
MARIANNE BENTELI

Ende März reichte der Schweizerische Gewerkschaftsbund seine Volksinitiative „für ein
flexibles AHV-Alter“ ein. Nach der Initiative sollen alle Personen mit einem
Erwerbseinkommen bis rund CHF 120'000 ab dem 62. Altersjahr eine ungekürzte AHV-
Rente erhalten, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit aufgeben. Bei teilweiser Aufgabe der
Erwerbstätigkeit soll der Vorbezug einer ungekürzten Teilrente möglich sein. Das
Volksbegehren ist der siebte Versuch des links-grünen Lagers, das Rentenalter zu
senken. 47

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.03.2006
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat empfahl die Initiative zur Ablehnung und leitete Ende Jahr dem
Parlament die entsprechende Botschaft zu. Seiner Meinung nach würde die Initiative zu
einer generellen Senkung des Rentenalters führen, weil von der vorgeschlagenen
Regelung auch profitieren könnte, wer finanziell nicht darauf angewiesen ist. Dies
widerspräche der demografischen Entwicklung und der allgemeinen Tendenz zur
Rentenaltererhöhung in Europa. Der Bundesrat begründet sein Nein auch mit einer
untragbar hohen finanziellen Belastung der ersten Säule. Bei einem unveränderten
ordentlichen Frauenrentenalter von 64 Jahren würde die Initiative gut CHF 1,3 Mrd. pro
Jahr kosten, bei einer Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre noch immer CHF
919 Mio. Er erachtet seine Anträge zur 11. AHV-Revision als indirekten Gegenvorschlag
zum Volksbegehren. Die im Parlament hängige Vorlage erweitert die Möglichkeiten des
Rentenvorbezugs und sieht für einkommensschwache Personen eine
Vorruhestandsleistung nach dem System der Ergänzungsleistungen vor. 48

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.12.2006
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat besprach die 2006 vom SGB eingereichte Initiative „Für ein flexibles
AHV-Alter“ in einer Marathon-Eintretensdebatte, bei der es auch um die 11. AHV-
Revision ging. Rund 30 Ratsmitglieder ergriffen das Wort, wobei die verschiedenen
Lager die gleichen Argumente benutzten, wie bereits in früheren Debatten um das
Rentenalter. Die Fraktionen der SP und der Grünen befürworteten die Initiative, weil sie
zu mehr sozialer Gerechtigkeit führe und ihre Kosten tragbar seien. Zudem hoben sie
hervor, dass eine Frühpensionierung heute das Privileg von Gutverdienenden mit
dickem Polster aus der zweiten Säule sei. Die Gegner führten vor allem finanzielle
Argumente an. Nach Meinung der bürgerlichen Fraktionen zielte die Initiative in
Wirklichkeit auf eine Senkung des Rentenalters ab, was der demographischen
Entwicklung zuwiderlaufe und die AHV in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten bringe.
Den Minderheitsantrag, die Initiative zur Annahme zu empfehlen, lehnte der Nationalrat
schliesslich mit 123 zu 66 Stimmen ab. 49

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.03.2008
LINDA ROHRER

Eine sehr ähnliche Diskussion wie im Nationalrat entstand auch im Ständerat. Hier
forderte ebenfalls eine links-grüne Minderheit, die Initiative zur Annahme zu
empfehlen. Die Initiative war ihrer Meinung nach finanzierbar und zielte nicht auf eine
generelle Senkung des Rentenalters ab, sondern ermöglichte es allen Beschäftigten sich
vorzeitig pensionieren zu lassen. Auch hier wies das bürgerliche Lager darauf hin, dass
die Initiative der demographischen Entwicklung keine Rechnung trage und viel zu teuer
sei. Den Minderheitsantrag lehnte die kleine Kammer mit 27 zu 8 Stimmen ab. In der
Schlussabstimmung gingen sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat mit dem
Bundesrat einig. Der Nationalrat empfahl die Initiative mit 127 zu 61 Stimmen zur
Ablehnung und der Ständerat noch deutlicher mit 32 zu 7 Stimmen. 50

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.05.2008
LINDA ROHRER

Am 30. November stimmte das Volk mit einer Mehrheit von 58,6% gegen die
Volksinitiative „Für ein flexibles AHV-Alter“. Die vom SGB eingereichte Initiative war
von der SP, den Grünen, der EVP, den SD und der CSP unterstützt worden. Die
Befürworter der Initiative argumentierten damit, dass es darum gehe, Gerechtigkeit bei
der Frühpensionierung zu schaffen. Bis anhin hatten sich eine solche in der Schweiz
nur gut verdienende Menschen leisten können. Mit der Initiative sollte eine
Frühpensionierung auch für die Gruppe der tieferen Einkommensklassen möglich
werden, die eine solche aufgrund gesundheitlicher Probleme oft dringender nötig
hätten. Zu den Gegnern der Vorlage zählten alle anderen Parteien und die
Arbeitgeberverbände. Sie argumentierten vor allem mit der fehlenden Finanzierbarkeit
eines solchen Vorschlags, insbesondere auch aufgrund der demographischen
Entwicklung. 51

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2008
LINDA ROHRER

Die Ablehnung der Initiative war in der Deutschschweiz besonders deutlich. Am
deutlichsten Nein sagte Appenzell-Innerrhoden mit 74,9%. Am besten schied die
Initiative in der Deutschschweiz im Kanton Basel-Stadt mit 53,5% Nein-Anteil ab.
Lediglich vier Kantone (TI, NE, GE und JU) stimmten dem Begehren zu. Die Vox-Analyse
ergab, dass insbesondere soziodemographische Merkmale wie die Sprachregion und
das Alter das Stimmverhalten beeinflussten. So wurde die Flexibilisierung des
Rentenalters von denjenigen Altersgruppen am stärksten angenommen, die davon in
absehbarer Zeit profitieren hätten können. Wie so oft bei sozialpolitischen Vorlagen
ergab sich ein „Röstigraben“. Während die Deutschschweizer Stimmenden die Initiative
mit 61% klar ablehnten, war diese in der Westschweiz mit 51% nur knapp verworfen
worden. Auch die ideologische Selbsteinstufung auf der Links-Rechts-Achse hatte
einen massgeblichen Einfluss auf den Stimmentscheid.

Abstimmung vom 30. November 2008

Beteiligung: 47,6%
Ja: 970 221 (41,4%) / Stände: 4
Nein: 1 374 598 (58,6%) / Stände: 16 6/2

Parolen:
– Ja: SP, GP (1*), EVP (2*), CSP, PdA, SD, Lega; SGB, Travail.Suisse.
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, EDU, FP, GLP, BDP; eco, SGV, SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 52

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2008
LINDA ROHRER
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Une initiative populaire fédérale « Imposer les successions de plusieurs millions pour
financer notre AVS (réforme de la fiscalité successorale) » a été lancée par les partis
socialiste, écologiste, évangélique et chrétien-social ainsi que par l’Union syndicale
suisse. 53

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.08.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB konkretisierte sein Projekt „AHV plus“
und beschloss in diesem Rahmen die Lancierung einer Volksinitiative. Gefordert
werden höhere AHV-Renten für alle Bezügerinnen und Bezüger, welche durch höhere
Lohnabzüge auf Seiten der Arbeitgeber und -nehmer finanziert werden sollen. Damit
soll dem verfassungsmässigen Ziel der AHV, zusammen mit der beruflichen Vorsorge
eine angemessene Fortsetzung des gewohnten Lebensstandards zu garantieren, wieder
stärker Rechnung getragen werden. 54

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.05.2012
FLAVIA CARONI

Die CVP reichte im November ihre Initiative „Für Ehe und Familie – Gegen die
Heiratsstrafe!“ ein. Die Initiative verlangt, die Benachteiligung der Ehe gegenüber
anderen Lebensformen insbesondere bei den Steuern und Sozialversicherungen
aufzuheben. Siehe dazu hier.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.11.2012
FLAVIA CARONI

Die 2011 lancierte eidgenössische Volksinitiative „Millionen-Erbschaften besteuern für
unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“ kam im Berichtsjahr zustande. Siehe hier.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.03.2013
FLAVIA CARONI

Wie im Vorjahr angekündigt, lancierte der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) im
Berichtsjahr die Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“. Der kurze Initiativetext
verlangt eine Erhöhung aller AHV-Renten um 10%, was bei einem durchschnittlichen
Versicherten rund CHF 200 monatlich entsprechen würde. Erklärtes Ziel der Initianten
ist es, den verfassungsmässigen Grundsatz, wonach die Renten aus der ersten und
zweiten Säule zusammen eine angemessene Weiterführung des gewohnten
Lebensstandards erlauben sollen, wieder besser umzusetzen. Die SP Schweiz gab
bekannt, das Anliegen zu unterstützen. Nachdem die Sammlung im März begonnen
hatte, konnten bereits im Dezember über 112'000 beglaubigte Unterschriften
eingereicht werden, wobei die Initianten für die Einreichung bewusst den Beginn der
Vernehmlassung zur Altersvorsorge 2020 abwarteten. Das Komitee verwies auf
verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für die auf rund CHF 3,6 Mrd. geschätzten
Kosten der Rentenerhöhungen, darunter eine nationale Erbschaftssteuer, wie sie die
Volksinitiative „Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV
(Erbschaftssteuerreform)“ fordert, Erträge aus der Tabak- und Alkoholbesteuerung,
welche dem Sozialwerk gemäss den Initianten ohnehin zustünden, das AHV-
Mehrwertsteuerprozent und höhere Lohnbeiträge. 55

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.03.2013
FLAVIA CARONI

Zur Volksinitiative der CVP „für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe!“, welche
unter anderem die AHV betrifft, siehe hier.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.10.2013
FLAVIA CARONI

Die Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“ des Schweizerischen
Gewerkschaftsbunds SGB wurde im Januar 2014 mit gut 111‘000 gültigen Unterschriften
für formell zustande gekommen erklärt. Nebst den grossen Kantonen Zürich und Bern
waren auch in der Waadt und im Tessin je rund 10‘000 Unterschriften
zusammengekommen. Im Mai beschloss der Bundesrat, die Initiative zur Ablehnung zu
empfehlen. Es gebe keinen finanziellen Spielraum in der AHV, so die Begründung. Mit
der Strategie Altersvorsorge 2020 wolle man dagegen langfristige Stabilität
gewährleisten. 56

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.01.2014
FLAVIA CARONI
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Die Räte behandelten 2014 die Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“, die im
Vorjahr zustande gekommen war. Erstrat war der Ständerat. Nachdem er den Entwurf
zuerst an die Kommission zurückgewiesen hatte, um die Frage nach der Gültigkeit der
Initiative – problematisch ist die vorgesehene rückwirkende Einführung der Steuer –
und nach der Einheit der Materie zu klären, folgte die kleine Kammer in der
Herbstsession schliesslich dem Bundesrat und empfahl die Initiative zur Ablehnung.
Bezüglich der AHV hatte der Bundesrat in seiner Botschaft betont, Zusatzeinnahmen
seien grundsätzlich sehr willkommen, angesichts der Nachteile der Initiative wolle man
die Finanzierung jedoch im Rahmen der Strategie Altersvorsorge 2020 mit anderen
Mitteln sicherstellen. Im Ratsplenum erläuterten die Befürworter der Initiative, man
erwarte durch die Steuer Einnahmen von rund CHF 3 Mrd. jährlich, wovon zwei Drittel
der AHV zugute kommen würden. Dieses Geld werde dringend benötigt, sei doch ab
dem Jahr 2020 oder spätestens 2025 mit einer Unterdeckung zu rechnen. Dank den
Zusatzeinnahmen könnte die im Rahmen der Strategie Altersvorsorge 2020 geplante
Mehrwertsteuererhöhung auf einen Prozentpunkt statt zwei beschränkt und die AHV-
Beiträge der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden könnten gesenkt statt erhöht
werden, was die Wirtschaft ankurble. Eine Verwendung von Erbschaftssteuereinnahmen
für die AHV sei zudem vernünftig, da sich heute viele Erben und Erbinnen zum
Zeitpunkt der Erbschaft selbst bereits im Rentenalter befänden. Die Gegnerschaft ging
mehrheitlich nicht auf die AHV-Thematik ein, jedoch wurde der Einwand geäussert,
durch die zusätzliche Finanzierung würde das strukturelle Problem der AHV, die
demographische Veränderung, nicht gelöst. Es werde also kein Beitrag zu einer
nachhaltigen Reform geleistet, vielmehr beabsichtige das Initiativkomitee einen
weiteren Ausbau der ersten Säule. In der Wintersession schloss sich der Nationalrat
dem Beschluss des Ständerates an, womit die Initiative dem Volk zur Ablehnung
empfohlen wird. Für eine ausführliche Betrachtung der Parlamentsdebatte und
insbesondere der – im Zentrum stehenden – steuerlichen Aspekte, siehe hier. Für eine
Beleuchtung der staatspolitischen Dimension (Rückwirkung, Einheit der Materie), siehe
hier. 57

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2014
FLAVIA CARONI

In der Sommersession 2015 behandelte der Ständerat als Erstrat die Botschaft des
Bundesrates zur Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“. Das Anliegen des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes stiess bei den Kantonsvertreterinnen und
Kantonsvertretern auf wenig Zustimmung. Die Kommissionsmehrheit beantragte, dem
Bundesrat zu folgen und die Initiative der Stimmbevölkerung zur Ablehnung zu
empfehlen. Eine linke Minderheit Rechsteiner (sp, SG) beantragte, die Initiative zur
Annahme zu empfehlen. Die Gegnerinnen und Gegner machten geltend, das
Volksbegehren stehe vor dem Hintergrund der angespannten Situation der AHV, der
anstehenden Rentenreform und der aktuell schwierigen Wirtschaftslage „quer in der
Landschaft". Bereits eine langfristige Sicherung der AHV auf dem aktuellen Niveau sei
eine Herausforderung. Eine Erhöhung aller Renten um zehn Prozent würde jährlich fünf
bis sechs Milliarden Franken kosten, so die Kommissionssprecherin. Diese zusätzlichen
finanziellen Mittel könnten nicht innerhalb nützlicher Frist beschafft werden, müsste
doch die Rentenerhöhung gemäss dem Initiativtext spätestens ab dem zweiten
Kalenderjahr nach Annahme der Initiative vorgenommen werden. Die Mehrausgaben
würden bei der AHV zudem zu einem strukturellen Umlagedefizit führen, was die
aktuellen und zukünftigen Erwerbstätigen belaste und den Generationenvertrag weiter
strapaziere. Nicht zuletzt würden die finanzschwächsten Rentnerinnen und Rentner gar
nicht von einer Erhöhung der AHV-Renten profitieren, da diese bei ihnen
vollumfänglich durch eine entsprechende Senkung der Ergänzungsleistungen
kompensiert werden würde. Wohlhabenderen Rentnern und Rentnerinnen, die
grundsätzlich gar nicht auf eine Rente der ersten Säule angewiesen wären, würde die
Volksinitiative dagegen zu einer Einkommenserhöhung verhelfen. Sprecherinnen und
Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion machten sich für das Volksbegehren stark.
Minderheitssprecher Rechsteiner erklärte, seit der Einführung des Mischindex' zur
Berechnung der AHV-Renten im Jahr 1980 habe sich aufgrund des Effekts der
sogenannten kalten Degression ein Rückstand der Renten auf die Löhne von zehn
Prozent aufgelaufen. Ziel der Initiative sei es, diese zehn Prozent auszugleichen, um den
verfassungsmässigen Auftrag der AHV, zusammen mit der Pensionskasse eine
angemessene Fortführung des bisherigen Lebensstandards zu garantieren, wieder zu
erfüllen. Dies sei wichtig, weil die AHV für eine Mehrheit der Bevölkerung, und
insbesondere für die Frauen, die wichtigste Säule der Altersvorsorge darstelle.
Aufgrund dieses Verfassungsgrundsatzes könnten auch nicht die Ergänzungsleistungen
anstelle der AHV ausgebaut werden. Das Verhältnis zwischen Rentenverbesserung –
diese würde für Alleinstehende rund 200, für Ehepaare 350 Franken monatlich

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.06.2015
FLAVIA CARONI
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betragen – und Erhöhung der Lohnbeiträge sei bei der AHV zudem hervorragend. Eine
Rentenerhöhung sei verkraftbar, denn die Finanzierung der AHV sei aufgrund der
umfassenden Beitragspflicht bei gleichzeitig nach oben begrenzten Renten
aussergewöhnlich solide. Dem Argument, Wohlhabende sollten keine Erhöhung der
AHV-Rente erhalten, weil sie gar nicht auf die erste Säule angewiesen seien, hielt der
SP-Ständerat ein Zitat des Alt-Bundesrates Tschudi entgegen: „Die Reichen brauchen
die AHV nicht, aber die AHV braucht die Reichen." Auf hohe Einkommen würden hohe
Beiträge bezahlt. Weitere Mitglieder der SP betonten, die Ergänzungsleistungen seien
unter Druck geraten, weshalb es die AHV zu stärken gelte. Diese sei als Mittel zur
Existenzsicherung gegenüber den nur auf Antrag ausbezahlten EL ohnehin vorzuziehen.
Bezüglich der Finanzierung wurde angemerkt, auch die Initiative „gegen die
Heiratsstrafe" der CVP würde zu einer Erhöhung des Rentenvolumens führen, die
Mittepartei könne die Initiative also eigentlich nicht mit dem Argument der
Finanzierbarkeit bekämpfen. Schliesslich, führten die Befürworter aus, sei die Initiative
nicht als Opposition gegen das Projekt Altersvorsorge 2020 zu verstehen, wie
bürgerliche Politiker dies darstellten. Vielmehr stehe sie komplementär zur
Rentenreform. Man hätte sich deshalb eine Behandlung in derselben Session
gewünscht, wozu es jedoch aufgrund strategischer Überlegungen der bürgerlichen
Kommissionsmehrheit nicht gekommen sei. In der Schlussabstimmung erklärte die
kleine Kammer die Volksinitiative stillschweigend für gültig;  der Minderheitsantrag
Rechsteiner unterlag gegen die ablehnende Kommissionsmehrheit mit 33 gegen 11
Stimmen bei einer Enthaltung. 58

In der Wintersession 2015 ging die Bundesratsbotschaft zur Volksinitiative „AHVplus:
für eine starke AHV“ zur Beratung in den Nationalrat. Zu diesem relativ rasch auf die
ständerätliche Beratung in der Sommersession folgenden Termin war es auf Druck der
bürgerlichen Mehrheit in der SGK gekommen. Diese wollte die Initiative bereits im
Sommer 2016 an die Urne bringen, um danach die Rentenreform 2020 unabhängig vom
Volksbegehren beraten und Kompromisse zwischen den Parteien finden zu können.
Aufgrund der aussergewöhnlich hohen Anzahl Wortmeldungen – neben den
Fraktionssprecherinnen und -sprechern traten 49 Einzelsprecher auf – dauerte die
Debatte in der grossen Kammer fast den ganzen Tag. Das dennoch äusserst geringe
Medienecho dürfte als Hinweis darauf zu verstehen sein, dass im Nationalrat
weitgehend die bereits im Ständerat geäusserten Argumentationslinien aufgegriffen
wurden. Die SGK-NR empfahl die Initiative zur Ablehnung mit der Argumentation, diese
sei aufgrund der notwendigen Beitragserhöhungen wirtschaftsfeindlich, und das
aktuelle System mit einer Kombination aus AHV und EL funktioniere gut. Eine
Minderheit Schenker (sp, BS) beantragte, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Die
Minderheit verspricht sich von einer Rentenerhöhung insbesondere eine Unterstützung
von Frauen und Personen ohne Pensionskassenrente, denen dadurch der oft als
demütigend empfundene Gang aufs Sozialamt zur Beantragung von
Ergänzungsleistungen erspart bliebe. Am Ende der Debatte erklärten die
Nationalratsmitglieder die Volksinitiative stillschweigend für gültig. Die SP- und die
Grüne Fraktion sprachen sich geschlossen für den Antrag der Minderheit auf Annahme
des Begehrens aus, während alle anderen Fraktionen für den Antrag der Mehrheit
stimmten. Die beiden Lega-Vertreter enthielten sich der Stimme. Damit resultierten 49
Stimmen für und 131 gegen die Initiative, bei zwei Enthaltungen. 59

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.12.2015
FLAVIA CARONI

Zwei Tage nach der Debatte im Nationalrat gelangte die Volksinitiative „AHVplus: für
eine starke AHV“ zur Schlussabstimmung. Im Nationalrat stimmten bei einer Enthaltung
139 Mitglieder gegen das Volksbegehren und 53 dafür. Die Ja-Stimmen kamen aus der
SP- und der Grünen Fraktion; alle Fraktionen stimmten geschlossen ab. Im Ständerat
betrug das Stimmenverhältnis 9 zu 33 bei einer Enthaltung. Im Gegensatz zum
Nationalrat stellten sich damit nicht alle Angehörigen der linken Fraktionen hinter das
Anliegen. 60

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.12.2015
FLAVIA CARONI

Auf Vorschlag der Bundeskanzlei legte der Bundesrat den Abstimmungstermin für die
Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“ auf den 25. September 2016 fest. Er
entsprach damit nicht dem Wunsch der bürgerlichen Parteien, die Initiative möglichst
früh an die Urne zu bringen, damit diese vor der Beratung der Reform der
Altersvorsorge 2020 durch den Nationalrat vom Tisch gewesen wäre. Die
Kommissionssitzungen zur Reform fanden folglich vor der Volksabstimmung über die
Initiative statt, die Plenardebatte begann am Tag nach dem Abstimmungssonntag.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2016
FLAVIA CARONI
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Auf der Befürworterseite formierten sich nebst dem lancierenden Gewerkschaftsbund
die SP und JUSO, die Grünen, sämtliche anderen Gewerkschaftsorganisationen sowie
verschiedene, jedoch nicht alle Senioren- und Seniorinnenverbände. Wichtigstes
Argument der Befürworter war der Umstand, dass die Entwicklung der AHV-Renten
nicht mit jener der Löhne Schritt halten könne und gleichzeitig die Lebenskosten,
insbesondere für Mieten und Krankenkassen, angestiegen seien, weshalb es eines
Ausgleichs bedürfe. Dieser Ausgleich sei mittels der AHV, im Gegensatz zur zweiten
Säule, günstig und effizient vorzunehmen. Bei den Pensionskassen sei in den nächsten
Jahren dagegen mit Rentenkürzungen von 15 bis 20% zu rechnen, ein weiterer Grund
für eine Aufstockung der ersten Säule. Die AHV bezeichneten die Befürworter und
Befürworterinnen als nicht nur das gerechteste, sondern aufgrund des
Umlageverfahrens auch das sicherste Sozialwerk. An einer Medienkonferenz Ende Juni
lancierte das Pro-Komitee seine Kampagne und kündigte an, bis zum Abstimmungstag
eine grosse Auswahl an niederschwelligen Anlässen durchzuführen, um eine breite
Mobilisierung zu erreichen.

Auf der Gegnerseite fanden sich neben den Bundesbehörden die bürgerlichen Parteien
SVP, FDP, CVP, EVP, GLP und BDP sowie die Wirtschaftsverbände (Arbeitgeberverband,
Gewerbeverband, Economiesuisse und Bauernverband). Sie warnten, angesichts der
demografischen Entwicklung führe die Initiative zu Mehrkosten in unverantwortlicher
Höhe und stünde damit vollkommen quer zu den tatsächlichen Entwicklungen. Bis ins
Jahr 2030 wäre demnach bei Annahme der Initiative die Finanzierungslücke in der AHV
fast doppelt so gross, wie sie es gemäss dem aktuellen Szenario ist, was auf Kosten der
jungen Beitragszahlerinnen und -zahler gehen werde. Die Situation der Rentnerinnen
und Rentner mit den tiefsten Einkommen würden zudem durch die Initiative kaum
verbessert, weil diese ohnehin durch Ergänzungsleistungen unterstützt werden, welche
bei einer Anhebung der AHV entsprechend gesenkt würden. Die Erhöhung der AHV sei
nicht notwendig, da diese mittels des Mischindex' laufend an die Teuerung und damit
an die Lohnentwicklung angepasst würde, und die Aussage der Initiantinnen und
Initanten, die Renten der zweiten Säule würden stark sinken und es gelte daher die
erste Säule zu stärken, entspreche nicht den Tatsachen. Überhaupt sei eine
Gesamtreform der Altersvorsorge angezeigt; punktuelle Massnahmen wie die von der
Initiative angestrebte Erhöhung seien keine Lösung. Auch das Gegenkomitee kündigte
beim Start der Kampagne eine Reihe von Aktionen an.

Am Umstand, dass nebst den Parteien sämtliche grossen und viele mittlere und kleine
Berufs- und Interessenorganisationen zur Initiative Stellung bezogen, lässt sich die
zugeschriebene Wichtigkeit der Vorlage ablesen. Dies hängt zweifellos mit der parallel
zum Abstimmungskampf im Parlament weiter diskutierten Reform der Altersvorsorge
zusammen, deren durch den Bundesrat vorgesehener fein austarierter Massnahmenmix
durch eine Annahme der Initiative auf den Kopf gestellt würde.

Im Juli bezog Bundesrat Berset im Namen des Gesamtbundesrates Stellung zur
Initiative. Er wies auf die Konsequenzen einer Annahme für die Reform der
Altersvorsorge hin, insbesondere da die Rentenerhöhung bereits per Anfang 2018
eingeführt werden müsste, womit wenig Zeit für eine Anpassung der Reform bliebe. Das
Defizit der AHV würde rasch ansteigen. Der sozialdemokratische Vorsteher des
Innendepartements erklärte an der Medienkonferenz explizit, er habe die Initiative dem
Bundesrat zur Ablehnung empfohlen. Damit stellte sich Berset einmal mehr gegen ein
Anliegen seiner eigenen Partei, und wiederum erhielt er von den Medien und vielen
politischen Akteuren ein gutes Zeugnis für seine Ausführung dieser Aufgabe.

Die erste Tamedia-Umfrage, publiziert Mitte August, zeigte eine Zustimmung von 60%
für die Initiative. Dieser hohe Wert überraschte; insbesondere gaben neben den
Anhängerinnen und Anhänger des linken Lagers auch SVP- und CVP-Wählende
mehrheitlich an, für oder eher für die Initiative zu sein. Auch die erste SRG-Umfrage,
eine Woche später publiziert, zeigte einen Ja-Trend, wenn auch weniger deutlich. Die
Zustimmung geriet in der Folge ins Bröckeln, womit sich Ende August ein enges Rennen
abzeichnete. Die Anzahl der Unentschlossenen blieb vergleichsweise hoch. Mitte
September wies die Tamedia-Umfrage ein Gleichgewicht zwischen Befürwortern und
Gegnern aus, während die SRG-Umfrage ein Nein vorhersagte. Erstere zeigte zudem
einen deutlichen Altersgraben: Während jüngere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
der Initiative klar kritisch gegenüberstanden, gaben ältere ebenso klar an, sie annehmen
zu wollen. Angesichts der Übermacht älterer Stimmender an der Urne war deshalb
vereinzelt der Begriff der „Gerontokratie" zu vernehmen.
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Am 25. September 2016 legten schliesslich bei einer als durchschnittlich
einzustufenden Stimmbeteiligung rund 41% der Stimmenden ein Ja, 59% ein Nein in die
Urne. Nur in den Kantonen Jura, Neuenburg, Genf, Tessin und Waadt traf die Initiative
auf Zustimmung, womit sich annähernd ein Röstigraben ergab. Besonders deutlich
wurde die Initiative in ländlichen Gebieten der Deutschschweiz abgelehnt. Das Nein der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wurde im Allgemeinen als Anschub für die
anstehende Rentendebatte gedeutet, wobei Uneinigkeit darüber herrschte, ob die
Position der Linken dadurch geschwächt wurde.

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 43,13%
Ja: 921'375 (40,60%) / Stände: 5
Nein: 1'348'032 (59,40%) / Stände: 15 6/2

Parolen
– Ja: SP, GPS; SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP (1*), CVP, FDP, GLP, BDP, EVP; Economiesuisse, SGV, SAV
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 61

Im September 2019 nahm die Bundeskanzlei die Vorprüfung der Volksinitiative «Ja zu
steuerfreien AHV- und IV-Renten» vor. Die Initiative eines Komitees um SVP-
Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU) – dessen Mitglieder zuvor bereits die Initiative
«Ja zu mehr Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Kranken- und Unfallversicherung»
eingereicht hatten –, beabsichtigt, AHV- und IV-Renten von Personen mit jährlichem
Einkommen unter CHF 72'000 von den Steuern zu befreien. Mit der Initiative wolle man
der steigenden finanziellen Belastung der Rentnerinnen und Rentner entgegenwirken,
erklärte das Initiativkomitee. Zur Finanzierung, die im Initiativtext nicht geregelt ist,
schlug Estermann im Rahmen einer Medienkonferenz vor, auf die Auszahlung der
Kohäsionsmilliarde zu verzichten. Eine ähnliche Motion Estermann aus dem Jahr 2013
(Mo. 13.4074), die ihrerseits auf einer Motion Kaufmann (svp, ZH; Mo. 08.3726) beruhte,
war unbehandelt abgeschrieben worden. Der Bundesrat hatte seine
Ablehnungsempfehlung damals damit begründet, dass die AHV- und IV-Beziehenden
gegenüber den übrigen Steuerzahlenden nicht bevorteilt werden sollten, eine
Steuerbefreiung der Renten korrekterweise auch eine Besteuerung der AHV-Beiträge
nach sich ziehen müsste und die hohen Kosten – 2014 sprach er von CHF 770 Mio.
jährlich – gegenfinanziert werden müssten. 
Sammelbeginn für die Unterschriften war der 24. September 2019, die Sammelfrist
würde folglich bis zum 24. März 2021 laufen. Aufgrund des vom Bundesrat verhängten
Fristenstillstands bei eidgenössischen Volksbegehren bis zum 31. Mai 2020 wird diese
Frist entsprechend verlängert. 62

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative; BRG 22.054)

Die Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»
der Jungfreisinnigen verlangt, dass das Rentenalter an die durchschnittliche
Lebenserwartung der Schweizer Wohnbevölkerung angepasst wird. Bis 2032 soll zuerst
das Rentenalter der Frauen und Männer auf 66 angehoben und anschliessend das
Rentenalter für jeden Monat, den die Lebenserwartung ansteigt, um 0.8 Monate erhöht
werden – maximal jedoch um 2 Monate pro Jahr. Die Initiantinnen und Initianten
versprachen sich von der Initiative eine Lösung des AHV-Finanzierungsproblems ohne
«politische[n] Hickhack», wie es im Rahmen der Parlamentsdebatte etwa Regine Sauter
(fdp, ZH) formulierte. Der Bundesrat lehnte die Rentenaltererhöhung als einseitige
Massnahme ohne gleichzeitige Zusatzfinanzierung ab und empfahl die Initiative zur
Ablehnung. Insbesondere der Nationalrat diskutierte im Rahmen der Initiative über
zahlreiche alternative Projekte; schliesslich empfahl aber das Parlament die Initiative
ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Somit gelangt die Renteninitiative im März 2024
zusammen mit der Initiative für eine 13. AHV des SGB an die Urne.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.10.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Chronologie
Lancierung der Initiative
Zustandekommen der Initiative
Botschaft zur Initiative
Behandlung im Ständerat
Behandlung im Nationalrat
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit als die kurz zuvor eingereichte Initiative «Ja zu
steuerfreien AHV- und IV-Renten» erhielt die im Oktober 2019 von der Bundeskanzlei
vorgeprüfte Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge
(Renteninitiative)» der Jungfreisinnigen. Diese wollen damit das Rentenalter an die
durchschnittliche Lebenserwartung der Schweizer Wohnbevölkerung binden – das
Rentenalter würde dann mithilfe der Differenz zwischen der aktuellen Lebenserwartung
und der Lebenserwartung eines Referenzjahres berechnet und jährlich maximal um
zwei Monate angepasst werden. Bis 2032 würde zuerst das Rentenalter der Frauen und
Männer auf 66 angehoben, anschliessend würde das Rentenalter für jeden Monat, den
die Lebenserwartung ansteigt, um 0.8 Monate erhöht. Voraussichtlich würde es somit
2043 bei 67 Jahren und 2056 bei 68 Jahren zu liegen kommen, wie die Presse
berichtete. «Wenn wir länger leben, müssen wir auch länger arbeiten», betonte Patrick
Eugster vom Initiativkomitee gegenüber den Medien. Damit sollen die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erstmals über eine reine Rentenaltererhöhung
abstimmen können, bisher war diese stets an weitere Massnahmen gekoppelt (etwa in
der 11. AHV-Revision oder in der Altersvorsorge 2020) oder es wurde gar über eine
teilweise Senkung des Rentenalters abgestimmt. Die NZZ erachtete die Initiative
insbesondere als Herausforderung für die FDP und die SVP, die diesbezüglich «Farbe
bekennen» müssten – vorausgesetzt den Jungfreisinnigen gelingt es, rechtzeitig
100'000 Unterschriften zu sammeln. Dafür hätten sie eigentlich bis zum 25. August 2021
Zeit, aufgrund des Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren bis zum 31. Mai
2020 wird diese Frist entsprechend verlängert. 63

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.10.2019
ANJA HEIDELBERGER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»
(BRG 22.043)

In der Initiative für eine 13. AHV-Rente forderte der SGB, dass Bezügerinnen und
Bezüger einer Altersrente entsprechend einem 13. Monatslohn Anrecht auf einen
zusätzlichen Zwölftel ihrer jährlichen Rente, also auf zusätzliche 8.3 Prozent der
bisherigen Rentenleistungen, haben sollen. Keine Auswirkungen sollte die Erhöhung auf
die Höhe der zugesprochenen Ergänzungsleistungen haben. Die Initiantinnen und
Initianten argumentierten, dass die Rentnerinnen und Rentner in Anbetracht der
sinkenden Renten und der steigenden Lebenshaltungskosten unterstützt werden
müssten. Bundesrat sowie National- und Ständerat empfahlen die Initiative zur
Ablehnung, da sie zu hohe Kosten mit sich bringe, auch Personen mit hohen
Einkommen davon profitierten und die Bezügerinnen und Bezüger von IV-Renten
benachteiligt würden.
Im März 2024 werden Stimmbevölkerung und Kantone über die Initiative entscheiden –
genauso wie über die Renteninitiative der Jungfreisinnigen.

Chronologie
Lancierung der Initiative
Zustandekommen der Initiative
Bundesrätliche Medienmitteilung und Botschaft
Empfehlung des Nationalrats auf Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Ständerats auf Ablehnung der Initiative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.02.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Mitte Februar 2020 lancierte der Gewerkschaftsbund die Volksinitiative «Für ein
besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)». Damit verlangte er, dass
Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente entsprechend eines 13. Monatslohns
Anrecht auf einen zusätzlichen Zwölftel ihrer jährlichen Rente haben sollten. Dies
würde CHF 99 bis 197 für Einpersonenhaushalte pro Monat ausmachen und 8.3 Prozent
der bisherigen Rentenleistungen entsprechen. Gleichzeitig verlangten die Initiantinnen
und Initianten, dass diese Erhöhung nicht zu einer Reduktion der EL führen dürfe. Wie
die Erhöhung finanziert werden soll, legte der Initiativtext nicht fest. Denkbar seien
eine Finanzierung durch die Gewinne der SNB, wie sie auch der Bund der Steuerzahler
um Alfred Heer gemäss Zeitungsberichten mit einer Volksinitiative plane, oder eine
Erhöhung der Lohnbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer um 0.35 Prozentpunkte,
liess der Gewerkschaftsbund verlauten. Die Initiative sei ein «erster Schritt in Richtung
Verfassungsumsetzung» – die Verfassung verlangt, dass die AHV «den Existenzbedarf
angemessen zu decken» habe. Diese Erhöhung sei einerseits nötig, weil sich die
finanzielle Situation für die Rentnerinnen und Rentner verschlechtere, betonte der
SGB: Die AHV-Renten würden langsamer wachsen als die Löhne, die Renten aus der
zweiten Säule würden im überobligatorischen Bereich sinken und allgemein würden die
Renten durch die steigenden Krankenkassenprämien und Mieten aufgezehrt. Zudem
müsse man Gegensteuer gegen die Bemühungen zur Rentenaltererhöhung geben. Die
Initiative sei denn auch eine Ergänzung zur bundesrätlichen Reform, erklärte SGB-
Präsident Maillard. Unterstützt wurde die Initiative von SP und Grünen, die bürgerlichen
Parteien sprachen sich bereits im Vorfeld dagegen aus. Der Gewerkschaftsbund sei der
«Totengräber der AHV», schrieben etwa die Jungfreisinnigen. Zentral sei, die
Finanzierung der AHV zu sichern, nicht deren Leistungen auszubauen, war weithin zu
hören. Aufgrund des Corona-bedingten Fristenstillstands wurde die Sammelfrist, die
eigentlich im September 2021 hätte ablaufen sollen, verlängert. 64

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.02.2020
ANJA HEIDELBERGER

Ende Mai 2021 konnte die Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative
für eine 13. AHV-Rente)» mit 101'793 gültigen Stimmen eingereicht werden, wie die
Bundeskanzlei kurz darauf das Zustandekommen bestätigte. Zusätzlich hatte das
Initiativkomittee um den SGB über 8'000 unbeglaubigte Unterschriften eingereicht –
das Parlament hatte in der Frühjahrssession 2021 entschieden, dass neu auch bei
Initiativen ein Teil der Unterschriften ohne Stimmrechtsbescheinigung durch die
Gemeinde eingereicht werden kann. Deren Beglaubigung erwies sich jedoch aufgrund
der bereits erreichten Mindeststimmenzahl nicht mehr als nötig. 65

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.05.2021
ANJA HEIDELBERGER

Am 7. Juni 2021 gab die Bundeskanzlei medial kaum beachtet das Scheitern der
Volksinitiative «Ja zu steuerfreien AHV- und IV-Renten» bekannt. Die Sammelfrist der
Initiative sei drei Tage zuvor ungenutzt abgelaufen. 66

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im August 2021 gab die Bundeskanzlei das Zustandekommen der Volksinitiative «Für
eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» bekannt. Von 108'279
eingereichten Unterschriften mit Stimmrechtsbescheinigung waren 107'049 gültig.
Entsprechend verzichtete die Bundeskanzlei auf die Einholung weiterer
Bescheinigungen. 
Drei Monate später nahm der Bundesrat bereits erstmals Stellung zur Initiative, welche
das AHV-Rentenalter automatisch an die durchschnittliche Lebenserwartung der
schweizerischen Wohnbevölkerung anpassen will – durch eine schnellere Erhöhung des
Frauenrentenalters soll dieses zudem demjenigen der Männer angepasst werden. Die
Regierung sprach sich gegen eine solche Koppelung aus, da damit die sozialpolitischen
und arbeitsmarktlichen Aspekte des Rentenalters unberücksichtigt blieben. So brauche
es etwa neben der Rentenaltererhöhung auch eine Zusatzfinanzierung für die AHV, um
deren Finanzierungsprobleme zu lösen, ausserdem schränke ein Automatismus
Bundesrat und Parlament zu stark in ihrer Lösungsfindung ein. Stattdessen verwies die
Regierung auf das aktuelle AHV-Reformprojekt AHV 21. 
Die Medien erachteten die ablehnende Haltung des Bundesrates gegen die Initiative als
Sieg von Gesundheitsminister Berset, da insbesondere bei seinen Ratskolleginnen und
-kollegen der SVP und der FDP mit Sympathien für die Initiative gerechnet worden war –
bei einer ersten Anhörung im Bundesrat hätten Letztere die Initiative noch unterstützt,
waren sich die Medien sicher. Sie erklärten sich diesen Entscheid für eine Empfehlung
zur Ablehnung unter anderem damit, dass der bürgerliche Teil des Bundesrats damit
keine zusätzliche Angriffsfläche für die aktuelle AHV-Reform schaffen wolle.
Gleichentags gab der Bundesrat auch seine ablehnende Haltung zur Initiative für eine

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.08.2021
ANJA HEIDELBERGER
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13. AHV-Rente bekannt. 67

Im November 2021 sprach sich der Bundesrat gegen die Volksinitiative «Für ein
besseres Leben im Alter» aus, welche eine jährliche 13. AHV-Rente ohne Auswirkungen
auf einen allfälligen EL-Anspruch forderte. Die Finanzierung der entsprechenden
Mehrkosten in der Höhe von anfänglich ca. CHF 4 Mrd. pro Jahr – bis 2030 gar CHF 4.7
Mrd. jährlich – sei nicht sichergestellt, zudem würden IV-Bezügerinnen und -Bezüger
mangels ähnlicher Regelung durch die Initiative benachteiligt, begründete die
Regierung ihre ablehnende Haltung. Stattdessen verwies sie auf die laufende AHV-
Reform AHV 21, welche die Finanzierung der aktuellen Ausgaben der AHV sicherstellen
sollte. In den Medien fand die Meldung des Bundesrates nur geringe Aufmerksamkeit,
im Zentrum des Interessens stand seine gleichentags publizierte Ablehnung der
Renteninitiative der Jungfreisinningen. 68

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

Im April 2019 lancierte das Komitee «Vorsorge Ja – aber fair» die Volksinitiative «Für
eine generationengerechte Altersvorsorge (Vorsorge Ja – aber fair)». Sie verlangt als
allgemeine Anregung, dass die finanzielle Stabilität von AHV und beruflicher Vorsorge
langfristig und «unter Wahrung der Generationengerechtigkeit» sichergestellt wird. Die
Altersrenten der beruflichen Vorsorge sollen demnach laufend an Anlageerträge,
Anlagerisiko, Demografie und Teuerung angepasst werden. Auch laufende Altersrenten
der beruflichen Vorsorge sollen «in moderaten Schritten» gesenkt oder erhöht werden
können. Überdies soll die berufliche Vorsorge weiterhin im Kapitaldeckungsverfahren
erfolgen müssen und die Leistungen nicht nach Nominalwert der Rente, sondern zur
Sicherung des Lebensstandards festgelegt werden. Zudem soll das Referenzrentenalter
unter Berücksichtigung der Lebenserwartung regelmässig angepasst werden.
Kopf des Komitees ist Josef Bachmann, der 17 Jahre lang Geschäftsführer der
Pensionskasse des Beratungsunternehmens PWC war, bevor er in Rente ging. Diese
Pensionskasse war es auch, die ein Modell schaffen wollte, bei dem die laufenden
Renten – wie in der Initiative vorgesehen – hätten steigen oder sinken können, damit
jedoch vor Bundesgericht scheiterte. Bachmann begründete seine Initiative damit, dass
die ursprüngliche Idee der Pensionskasse, dass jeder sein eigenes Alterskapital anspart,
heute nicht mehr gegeben sei. Stattdessen subventionierten die Aktiven die Renten der
Pensionierten. Zukünftig sollten die Renten daher wenn nötig reduziert werden, wobei
Rentnerinnen und Rentner mit zu tiefer Rente durch Ergänzungsleistungen unterstützt
werden sollten. Die übrigen Mitglieder des Komitees seien gemäss Bachmann Personen,
«die sich beruflich oder ehrenamtlich mit Pensionskassen beschäftigen», darunter
auch die Nationalräte Franz Grüter (svp, LU), Bruno Pezzatti (fdp, ZG), Thomas Weibel
(glp, ZH) und der ehemalige Nationalrat Toni Bortoluzzi (svp, ZH). 
Auf grosse Ablehnung stiess das Anliegen beim Gewerkschaftsbund, da viele
Rentnerinnen und Rentner auf eine sichere und fixe Rente angewiesen seien. Diese
«verantwortungslose Initiative» greife das Fundament der Pensionskassen an. Diese
dienten nämlich auch dazu, die Schwankungen der Kapitalmärkte langfristig über alle
Versicherten zu verteilen. Auch der Pensionskassenverband Asip zeigte sich nicht
begeistert von der Initiative und nannte sie eine Gefahr für die Verlässlichkeit des
Systems. 
Die Sammelfrist dauert vom 2. April 2019 bis zum 2. Oktober 2020. 69

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.04.2019
ANJA HEIDELBERGER

Gut ein Jahr nachdem die Unterschriftensammlung zur Initiative «Für eine
generationengerechte Altersvorsorge (Vorsorge Ja – aber fair)» abgebrochen worden
war, war deren Mitinitiant Josef Bachmann an der Lancierung einer weiteren, ähnlichen
Initiative beteiligt. So begannen die Initiantinnen und Initianten im September 2021
damit, Unterschriften für eine sogenannte «Generationeninitiative» für faire und
sichere Renten zu sammeln. Die Initiative verlangte, dass das ordentliche Rentenalter,
seit der AHV21-Reform Referenzalter genannt, in der AHV und der beruflichen Vorsorge
periodisch an die Entwicklung der Lebenserwartung angepasst wird. Bei der beruflichen
Vorsorge sollten Altersrenten nur im Kapitaldeckungsverfahren finanziert werden –
Vorschläge wie in der BVG21-Reform für eine Finanzierung der Rentenzuschläge im
Umlageverfahren sollten damit verunmöglicht werden. Zudem sollten eine
«systemwidrige Umverteilung» sowie eine Benachteiligung der Teilzeitbeschäftigten in
der beruflichen Vorsorge verboten werden. Im Unterschied etwa zur Renteninitiative
der Jungfreisinnigen sollten nicht nur die zukünftigen Rentnerinnen und Rentner durch

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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ein höheres Rentenalter zur Sanierung der Pensionskassen beitragen, sondern auch
diejenigen Personen, die bereits eine Rente beziehen: Die laufenden
Pensionskassenrenten sollten in Abhängigkeit der finanziellen Lage der
Vorsorgeeinrichtungen ebenfalls an Anlageerträge, Kaufkraft und Lebenserwartung
angepasst werden. Gegenüber den Medien betonten die Initiantinnen und Initianten
jedoch, dass nur ein «kleiner Teil der Rente [...] periodisch angepasst werden [kann] –
nach oben und nach unten».
Neben dem ehemaligen Pensionskassenchef Bachmann gehörten dem Initiativkomitee
gemäss Medien auch Mitglieder der FDP, der GLP und der Jungen SVP an. Dieses
argumentierte, dass die Umverteilung von jährlich rund CHF 6 Mrd. von Jung zu Alt in
den Pensionskassen mithilfe der Initiative gestoppt werden solle. Die Sammelfrist
dauerte bis im März 2023. 70

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Die SP lancierte zusammen mit dem Gewerkschaftsbund die Volksinitiative «Für den
Ausbau von AHV und IV», welche eine Festigung der ersten Säule auf Kosten der
Pensionskassen vorsieht. Ausserdem spannte sie mit dem LdU und der Arbeitsgruppe
für eine neue Agrarpolitik (NAP) zusammen, um nach dem Scheitern der
Kleinbauerninitiative gemeinsam die Volksinitiative «Bauern und Konsumenten» zu
lancieren; das Begehren will mit wirtschaftlichen Anreizen eine ökologischere und
tierfreundlichere Produktion von höherer Qualität und bei geringeren Überschüssen
erreichen. 71

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.08.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im Berichtsjahr 1991 eingereicht hat die SP die gemeinsam mit dem SGB lancierte
Volksinitiative «Zum Ausbau von AHV und IV».

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.07.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die SVP lancierte im Wahljahr zwei Volksinitiativen. Im Februar ermächtigten die SVP-
Delegierten ihre Parteileitung, im Spätsommer eine neue Asylinitiative zu lancieren. Die
Initiative verlangt eine Senkung der Fürsorgekosten und eine verschärfte
Drittstaatenregelung. Auf ein Asylgesuch soll künftig nur eingetreten werden, sofern der
Gesuchsteller in keinem Drittstaat ein hängiges Asylverfahren laufen hat oder ein
solches hätte einreichen können. 

Im April gaben die Delegierten mit 358 gegen wenige, vorwiegend welsche Stimmen ihre
Zustimmung zu einer weiteren Volksinitiative, welche verlangt, dass sämtliche
Goldreserven der Nationalbank, die nicht mehr für die Währungspolitik notwendig
sind, in den AHV-Fonds einfliessen sollen. Damit würde die vom Bundesrat geplante
Solidaritätsstiftung verhindert. 72

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.08.1999
DANIEL BRÄNDLI

Linke und ökologische Parteien

Erstmals in ihrer Geschichte lancierte die Grüne Partei im Berichtsjahr eine
eidgenössische Volksinitiative - und zwar gleich eine Doppelinitiative. Mit den
Initiativen «für ein flexibles Rentenalter 62 für Mann und Frau» und «für eine
gesicherte AHV - Energie statt Arbeit besteuern» griff die Partei ins Tauziehen um die
10. AHV-Revision ein und will zugleich eine ökologische Steuerreform einläuten. 73

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.11.1994
EVA MÜLLER

An ihrer Delegiertenversammlung in Biel Ende April versprachen die Grünen, die
AHVplus-Initiative des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes zu unterstützen und
selber 5 000 Unterschriften beizusteuern. 74

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.04.2013
MARC BÜHLMANN
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Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Volk und Stände lehnten am 30. November die Volksinitiative des Schweizerischen
Gewerkschaftsbunds (SGB) „für ein flexibles AHV-Alter“ mit 59% Neinstimmen ab.
Zustimmung hatte der Gewerkschaftsbund zu seinem von der SP, der GP, der EVP, der
CSP, den SD und der Lega unterstützten Begehren nur im Tessin und im Jura, sowie
sehr knapp in Genf und Neuenburg gefunden. 75

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.11.2008
HANS HIRTER

Die Delegierten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) sprachen sich an
einer Versammlung im November 2019 für die Lancierung einer Volksinitiative für eine
13. AHV-Rente aus. Die Initiative sei die Antwort auf das «immer deutlicher sichtbar
werdende Rentenproblem» wie der Gewerkschaftsbund in einer Medienmitteilung
festhielt. Insbesondere die Rentensituation bei Frauen sei oft problematisch: Sofern
diese «überhaupt eine PK-Rente erhalten», sei sie durchschnittlich «nur halb so hoch
wie jene der Männer». Aber auch sonst seien die Renten «erschreckend tief», weshalb
es eine 13. AHV Rente brauche, «so wie es für viele einen 13. Monatslohn» gebe, teilte
der SGB mit. Monatlich ergäbe dies eine Erhöhung der Renten um 8.33 Prozent, wobei
auch EL-Beziehende davon profitieren sollen. Um diese Zusatzrente zu finanzieren, so
die Idee, sollen die Gewinne der SNB herangezogen werden – dies müsse aber erst noch
im Parlament mehrheitsfähig werden. Zum Zeitpunkt der Mitteilung war noch unklar,
wann mit der Unterschriftensammlung begonnen werden sollte. 76
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